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Beschlussempfehlung 

 Ausschuss 

 für Soziales, Frauen, Familie,  

 Gesundheit und Migration 

 

Hannover, den 01.12.2016 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Pflegekammer Niedersachsen 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/5110 

Berichterstatterin: Abg. Filiz Polat (GRÜNE) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

 

Der Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration empfiehlt dem Landtag,  

1. den Gesetzentwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen sowie 

2. die in die Beratungen einbezogenen Eingaben 02566 (01-569), 02638 (01-92), 02754 (01), 

02815, 02966, 02967 und 02968 für erledigt zu erklären. 

 

Holger Ansmann 

Vorsitzender 
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Gesetz  

über die Pflegekammer Niedersachsen) 

Gesetz  

über die Pflegekammer Niedersachsen) 

  

Artikel 1 Artikel 1 

Kammergesetz für die Pflegeberufe (PflegeKG) Kammergesetz für die Heilberufe in der Pflege  

(PflegeKG) 

  

Inhal tsübers icht  Inhal tsübers icht  

  

Ers ter  Tei l  Ers ter  Tei l  

Allgemeine Vorschriften Allgemeine Vorschriften 

  

§ 1 Kammer für Pflegeberufe § 1 Errichtung einer Kammer für die Heilberufe 

in der Pflege 

§ 2 Mitglieder der Kammer § 2  Kammermitglieder 

 § 2/1  Vorübergehende und gelegentliche Be-

rufsausübung im Rahmen des Dienstleis-

tungsverkehrs 

 §2/2   Freiwilliger Beitritt 

§ 3 Anmeldung bei der Kammer  § 3  Melde- und Auskunftspflichten 

§ 4 Kammersatzung § 4  unverändert 

§ 5 Finanzwesen § 5  unverändert 

§ 6 Beiträge, Kosten § 6  unverändert 

  

Zwei ter  Tei l  Zwei ter  Tei l  

Aufgaben Aufgaben 

  

§ 7 Selbstverwaltungsaufgaben § 7  unverändert 

§ 8 Ethikkommission § 8  unverändert 

§ 9 Staatliche Aufgaben § 9  unverändert 

§ 10 Auskunftspflichten gegenüber der Kammer § 10  wird (hier) gestrichen (jetzt in § 3 enthalten) 

  

Dr i t te r  Tei l  Dr i t te r  Tei l  

Organe Organe 

  

§ 11 Kammerversammlung und Vorstand § 11  unverändert 

§ 12 Wahl der Mitglieder der Kammerversammlung § 12  unverändert 

§ 13  Wahlordnung § 13  unverändert 

 § 13/1  Aufgaben der Kammerversammlung 

§ 14  Bildung von Gruppen § 14   unverändert 

 § 14/1  Ausschüsse der Kammerversammlung, 

Entsendung in Gremien 

§ 15 Sitzungen der Kammerversammlung  § 15  unverändert  

§ 16 Aufgaben der Kammerversammlung § 16  wird (hier) gestrichen (jetzt § 13/1) 

                                                           

) Artikel 1 dieses Gesetz dient auch der Umsetzung  

- der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert durch den 

Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 der Kommission vom 13. Januar 2016 (Abl. EU Nr. L 134 S 135). 

- __________ 
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§ 17 Genehmigung und Bekanntmachung von Satzun-

gen und Beschlüssen 

§ 17  unverändert 

§ 18 Ausschüsse der Kammerversammlung, Entsen-

dung in Gremien 

§ 18  wird (hier) gestrichen (jetzt § 14/1) 

§ 19 Vorstand § 19  Wahl der Mitglieder des Vorstandes 

§ 20 Aufgaben des Vorstandes § 20  unverändert 

§ 21 Vertretung der Kammer  § 21  unverändert  

§ 22 Sitzungen des Vorstandes § 22  unverändert 

  

V ier ter  Tei l  V ier ter  Tei l  

Berufsausübung Berufsausübung 

  

§ 23 Berufspflichten, Berufsordnung § 23  Berufspflichten____ 

 § 23/1 Berufsordnung, Maßnahmen der Kammer 

§ 24  Berufsvergehen § 24   unverändert 

  

Fünf ter  Tei l  Fünf ter  Tei l  

Weiterbildung Weiterbildung 

  

§ 25 Weiterbildungsbezeichnungen § 25  unverändert 

§ 26 Anerkennung § 26 Voraussetzungen, Aufhebung und Unwirk-

samkeit der Anerkennung 

§ 27 Zulassung von Weiterbildungsstätten  § 27  unverändert  

 § 27/1  Bescheinigungen für den Dienstleistungs-

verkehr 

 § 27/2 Zusammenarbeit und Amtshilfe 

 § 27/3 Gegenseitige Unterrichtung 

 § 27/4 Beschwerdeverfahren 

§ 28 Ordnungswidrigkeiten § 28  unverändert 

§ 29 Übergangsvorschriften § 29  Übergangsvorschriften für den Fünften Teil 

  

Sechster  Tei l  Sechster  Tei l  

Datenverarbeitung, Auskunftspflichten, Aufsicht Meldungen an andere Behörden, Aufsicht 

  

§ 30 Meldungen an andere Behörden § 30  unverändert 

§ 31 Aufsicht § 31  unverändert 

§ 32 Durchführung der Aufsicht § 32  unverändert 

  

S iebenter  Tei l  S iebenter  Tei l  

Herstellung der Handlungsfähigkeit der Kammer Übergangsvorschriften zur Herstellung der Hand-

lungsfähigkeit der Kammer 

  

§ 33 Bildung des Errichtungsausschusses § 33  Vorläufige Organe der Kammer 

§ 34 Stellung und Aufgaben des Errichtungsausschus-

ses und seiner Mitglieder 

§ 34 __________ Aufgaben des Errichtungsaus-

schusses, Verfahren __________ 

 § 35  Aufgaben des Vorstandes des Errich-

tungsausschusses, Verfahren 

 § 36  Besondere Melde- und Auskunftspflichten  
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Ers ter  Tei l  Ers ter  Tei l  

Allgemeine Vorschriften Allgemeine Vorschriften 

  

§ 1 § 1 

Kammer für Pflegeberufe Errichtung einer Kammer für die Heilberufe  

in der Pflege 

  

 (1) Es wird die „Pflegekammer Niedersachsen“ er-

richtet. 

 (1) 
1
Das Land Niedersachsen errichtet eine 

Kammer für die Heilberufe in der Pflege. 
2
Sie führt 

die Bezeichnung „Pflegekammer Niedersachsen“. 

  

 (2) 
1
Die Kammer ist eine Körperschaft des öffentli-

chen Rechts mit Sitz in Hannover. 
2
Sie führt ein Dienst-

siegel.
 

 (2) 
1
Die Kammer ist eine Körperschaft des öffentli-

chen Rechts mit Sitz in Hannover. 
2
Sie besitzt Dienst-

herrnfähigkeit und führt ein Dienstsiegel. 

  

§ 2 § 2 

Mitglieder der Kammer Kammermitglieder 

  

 (1) 
1
Mitglied der Kammer ist, wer  (1) 

1
Kammermitglied ist, wer die Erlaubnis hat, 

die Berufsbezeichnung 

  

1. nach dem Altenpflegegesetz (AltPflG) berechtigt 

ist, die Berufsbezeichnung „Altenpflegerin“ oder 

„Altenpfleger“ zu führen, oder 

1. __________ „Altenpflegerin“ oder „Altenpfle-

ger“__________, 

  

2. nach dem Krankenpflegegesetz (KrPflG) berechtigt 

ist, die Berufsbezeichnung 

2. __________ „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ 

oder „Gesundheits- und Krankenpfleger“ oder 

  

a) „Gesundheits- und Krankenpflegerin“ oder 

„Gesundheits- und Krankenpfleger“ oder 

a) wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer 2) 

  

b) „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ 

oder „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ger“ 

b) wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer3) 

  

 3. „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ oder 

„Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“   

  

zu führen, und diesen Beruf nicht nur vorüberge-

hend und gelegentlich in Niedersachsen ausübt. 
2
Eine Berufsausübung liegt dann vor, wenn bei der 

Tätigkeit Kenntnisse und Fähigkeiten, die Voraus-

setzung für die Erteilung der Erlaubnis zum Führen 

der Berufsbezeichnung sind, dem Grunde nach 

eingesetzt werden können. 
3
Ausgenommen sind 

Personen, die bei der Behörde beschäftigt sind, die 

die Aufsicht über die Kammer führt. 

zu führen, und diesen Beruf __________ in Niedersach-

sen ausübt. 
2
Eine Berufsausübung liegt bereits dann 

vor, wenn bei der Tätigkeit Kenntnisse und Fähigkeiten, 

die Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis zum 

Führen der Berufsbezeichnung waren, __________ ein-

gesetzt werden oder auch nur eingesetzt oder mit 

verwendet werden können. 
2/1

Personen, die einen Be-

ruf nach Satz 1 in einem anderen Bundesland ausü-

ben und nur vorübergehend und gelegentlich im Sinne 

des § 2/1 Abs. 1 Satz 2 in Niedersachsen tätig werden, 

sind nicht Kammermitglieder.
 3

__________ Gleiches 

gilt für Personen, die bei der Aufsichtsbehörde be-

schäftigt sind __________. 
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 (2) Kammermitglieder gehören der Kammer wei-

terhin an, wenn sie den Beruf nicht mehr ausüben und 

ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben, bis sie auf ihre 

Mitgliedschaft schriftlich gegenüber der Kammer verzich-

ten. 

 (2) 
1
Personen, die einen Beruf nach Absatz 1 

Satz 1 nicht mehr im Sinne des Absatzes 1 Sätze 1 

und 2 ausüben __________, sind weiterhin Kammer-

mitglieder, sofern sie nicht schriftlich gegenüber der 

Kammer auf ihre Mitgliedschaft verzichten. 
2
Die Kam-

mermitgliedschaft endet mit dem Zugang der Ver-

zichtserklärung. 

  

 (3) 
1
Die Kammer kann weiteren Personen, die  (3) wird (hier) gestrichen (jetzt teilweise in § 2/2 

enthalten) 

  

1. in Niedersachsen nicht nur vorübergehend und ge-

legentlich in der Pflege tätig sind und 

 

  

2. eine pflegerische Berufsausbildung an einer hierfür 

staatlich anerkannten Bildungseinrichtung, an einer 

Hochschule in staatlicher Verantwortung oder an 

einer staatlich anerkannten Hochschule abge-

schlossen haben, 

 

  

eine freiwillige Mitgliedschaft ermöglichen. 
2
Das Nähere 

wird in der Kammersatzung geregelt. 

 

  

 § 2/1 

 Vorübergehende und gelegentliche Berufsausübung 

im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs 

  

  (1) 
1
Personen, die  

  

 1. als Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union, eines anderen Vertrags-

staates des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder eines durch Ab-

kommen gleichgestellten Staates oder 

  

 2. als Staatsangehörige eines Drittstaates, die 

wegen besonderer persönlicher Merkmale hin-

sichtlich der Anerkennung von Ausbildungs-

nachweisen nach dem Recht der Europäischen 

Union gleichzustellen sind, 

  

 in einem in Nummer 1 genannten Staat zur Aus-

übung eines der in § 2 Abs. 1 Satz 1 genannten Be-

rufe rechtmäßig niedergelassen sind und ihren Beruf 

im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nur vo-

rübergehend und gelegentlich in Niedersachsen 

ausüben, sind nicht Kammermitglieder. 
2
Der vo-

rübergehende und gelegentliche Charakter der Be-

rufsausübung wird insbesondere anhand von Dauer, 

Häufigkeit, regelmäßiger Wiederkehr und Kontinuität 

der Berufsausübung in Niedersachsen beurteilt. 
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  (2) 
1
Personen nach Absatz 1 haben die Berufs-

pflichten, die sich aus § 23 oder aus der Berufsord-

nung (§ 23/1) ergeben. 
2
§ 24 gilt entsprechend.  

  

 § 2/2 

 Freiwilliger Beitritt 

  

 
1
Weitere_ Personen,  

  

 1. die in Niedersachsen in der Pflege tätig sind und 

entweder eine pflegerische Berufsausbildung an 

einer hierfür staatlich anerkannten Bildungseinrich-

tung abgeschlossen oder aufgrund einer Hoch-

schulprüfung an einer Hochschule in staatlicher 

Verantwortung oder an einer staatlich anerkannten 

Hochschule einen berufsqualifizierenden pflege-

rischen Abschluss erworben haben oder 

  

 2. die sich in Niedersachsen in einer Ausbildung 

zu einem der in § 2 Abs. 1 Satz 1 genannten Be-

rufe oder in einer sonstigen pflegerischen Be-

rufsausbildung an einer Bildungseinrichtung 

nach Nummer 1 befinden oder die ein pflegeri-

sches Studium an einer Hochschule nach 

Nummer 1 absolvieren, 

  

 können der Kammer freiwillig beitreten, sofern die 

Kammersatzung dies vorsieht. 
2
Freiwillig beigetrete-

ne Personen leisten Beiträge nach Maßgabe der Bei-

tragsordnung (§ 6 Abs. 1); im Übrigen sind sie nicht 

Kammermitglieder im Sinne dieses Gesetzes. 
3
Sie 

können jedoch die Informations- und Beratungsan-

gebote der Kammer nach Maßgabe dieses Gesetzes 

in Anspruch nehmen. 
4
Die Kammer kann einen Bei-

rat der freiwillig beigetretenen Personen einrichten, 

der die Organe der Kammer zu den beruflichen An-

gelegenheiten der freiwillig beigetretenen Personen 

berät. 

  

§ 3 § 3 

Anmeldung bei der Kammer Melde- und Auskunftspflichten 

  

 (1) Jedes Kammermitglied hat sich innerhalb eines 

Monats nach Beginn seiner beruflichen Tätigkeit in Nie-

dersachsen unter Vorlage eines Nachweises über die 

Berechtigung zum Führen einer in § 2 Abs. 1 Satz 1 ge-

nannten Berufsbezeichnung bei der Kammer anzumel-

den. 

 (1) Jedes Kammermitglied ist unter Vorlage ge-

eigneter Nachweise verpflichtet, der Kammer innerhalb 

eines Monats Beginn, Beendigung und wesentliche 

Veränderungen in der Berufsausübung sowie das 

Vorliegen sonstiger Umstände zu melden, die die 

Kammermitgliedschaft nach § 2 Abs. 1 berühren.  

  

  (1/1) 
1
Jedes Kammermitglied_ ist verpflichtet, der 

Kammer auf Anforderung die sonstigen Auskünfte zu 

erteilen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
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sind. 
2
Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit der im 

öffentlichen Dienst stehenden Kammermitglieder 

bleibt unberührt. 
3
Eine Auskunftspflicht besteht 

nicht, wenn sich das Kammermitglied durch die 

Auskunft der Verfolgung wegen einer mit Strafe oder 

Geldbuße bedrohten Handlung oder einem Diszipli-

narverfahren oder einem Verfahren nach § 24 aus-

setzen würde.  

  

 (2) Die Kammer regelt in einer Meldeordnung das 

Nähere zum Anmeldeverfahren. 

 (2) Die Kammer regelt das Nähere zum Meldever-

fahren und zu den Auskunftspflichten in einer Melde- 

und Auskunftsordnung. 

  

 (3) Zur Durchsetzung der Anmeldepflicht kann die 

Kammer nach vorheriger schriftlicher Androhung, auch 

wiederholt, ein Zwangsgeld bis zu 2 500 Euro festset-

zen. 

 (3) Zur Durchsetzung der ____Pflichten nach den 

Absätzen 1 und 1/1 kann die Kammer unter Berück-

sichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Kammermitglieds nach vorheriger 

schriftlicher Androhung, auch wiederholt, ein Zwangs-

geld bis zu 2 500 Euro festsetzen. 

  

§ 4 § 4 

Kammersatzung Kammersatzung 

  

 Die Kammer gibt sich eine Satzung (Kammersat-

zung), in der zu regeln sind 

 
1
Die Kammer gibt sich eine Satzung (Kammersat-

zung), in der das Nähere zu regeln ist über 

  

1. das Nähere über die Aufgaben ihrer Organe, 1. __________ die Aufgaben ihrer Organe, 

  

 1/1. die Bildung sowie die Rechte und Pflichten von 

Gruppen, zu denen sich Mitglieder der Kam-

merversammlung zusammenschließen (§ 14), 

  

 1/2. die __________ Größe, die Einberufung und das 

Verfahren __________ der Ausschüsse der Kam-

merversammlung (§ 18 Abs. 1 und 2) __________, 

  

 1/3. die Einberufung der Sitzungen der Kammerver-

sammlung und deren Beschlussfassung (§ 15), 

  

 1/4. die Bekanntmachung von Satzungen und Be-

schlüssen (§ 17 Abs. 2), 

  

2. die von der Kammerversammlung zu bildenden 

ständigen Ausschüsse, deren Arbeitsgebiete und 

Größe, deren Einberufung und das Verfahren die-

ser und der sonstigen Ausschüsse (§ 18 Abs. 1) 

sowie deren Zusammenarbeit mit der Kammerver-

sammlung, 

2. wird (hier) gestrichen (jetzt neue Nummer 1/2) 

  

3. die Bildung sowie die Rechte und Pflichten von 

Gruppen, zu denen sich Mitglieder der Kam-

merversammlung zusammenschließen (§ 14), 

3. wird (hier) gestrichen (jetzt neue Nummer 1/1) 
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4. die Einberufung der Sitzungen der Kammerver-

sammlung, 

4. wird (hier) gestrichen (jetzt in neuer Nummer 1/3 

enthalten) 

  

5. die Beschlussfassung der Kammerversammlung 

und des Vorstandes sowie die Wahl des Vorstan-

des, 

5. __________ die Wahl des Vorstandes (§ 19) und 

dessen Beschlussfassung. 

  

6. andere für die Kammer wesentliche Fragen. 6. wird (hier) gestrichen (jetzt neuer Satz 3) 

  

 
2
Sofern die Kammer von der Möglichkeit des § 2/2 

Satz 1 Gebrauch macht, regelt sie in der Kammer-

satzung auch das Nähere über den freiwilligen Bei-

tritt. 
3
Andere für die Kammer wesentliche Fragen kön-

nen in der Kammersatzung geregelt werden. 

  

§ 5 § 5 

Finanzwesen Finanzwesen 

  

 (1) 
1
Die Kammer regelt ihr Haushaltswesen durch 

eine Haushalts- und Kassenordnung. 
2
Diese hat die ge-

setzlichen Vorschriften über das Haushaltswesen des 

Landes sinngemäß zu übernehmen. 
3
Abweichungen mit 

Rücksicht auf die Organisation und die Bedürfnisse der 

Kammer sind zulässig, soweit die Wirtschaftlichkeit und 

die Sparsamkeit der Haushaltsführung nicht gefährdet 

werden, das Haushaltsbewilligungsrecht der Kam-

merversammlung gewahrt wird und die Haushaltsfüh-

rung für die Kammermitglieder ausreichend durchschau-

bar ist. 

 (1) unverändert 

  

 (2) Überplanmäßige Ausgaben und Verpflichtun-

gen, die 20 Prozent des Ausgabenansatzes oder des 

Betrages der Verpflichtungsermächtigung überschreiten, 

sowie außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen, 

die 5 Prozent der Summe der Ausgabenansätze des 

Haushalts überschreiten, bedürfen der Einwilligung der 

Kammerversammlung. 

 (2) unverändert 

  

 (3) 
1
Die Jahresrechnung muss den Vermerk einer 

Wirtschaftsprüferin, eines Wirtschaftsprüfers oder einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufweisen, mit dem be-

stätigt wird, dass die Rechnung den rechtlichen Vor-

schriften entspricht. 
2
Der Vermerk soll sich auch auf die 

Buchführung und die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 

der Haushaltsführung erstrecken. 
3
§ 111 der Nieder-

sächsischen Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. 

 (3) 
1
Der Jahresabschluss muss den Vermerk ei-

ner Wirtschaftsprüferin, eines Wirtschaftsprüfers oder 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufweisen, mit 

dem bestätigt wird, dass der Jahresabschluss den 

rechtlichen Vorschriften entspricht. 
2
Der Vermerk soll 

sich auch auf die Buchführung und die Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung erstrecken. 
3
§ 111 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung 

bleibt unberührt. 

  

§ 6 § 6 

Beiträge, Kosten Beiträge, Kosten 

  

 (1) Die Kammer erhebt zur Erfüllung ihrer Selbst-

verwaltungsaufgaben (§ 7) aufgrund einer Beitragsord-

 (1) 
1
Die Kammer erhebt zur Erfüllung ihrer Selbst-

verwaltungsaufgaben (§ 7) aufgrund einer Beitragsord-
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nung Beiträge von den Kammermitgliedern, soweit sons-

tige Einnahmen nicht zur Verfügung stehen. 

nung Beiträge von den Kammermitgliedern, soweit sons-

tige Einnahmen nicht zur Verfügung stehen. 
2
Für Kam-

mermitglieder, die auch in einer der Pflegekammer 

Niedersachsen vergleichbaren Kammer eines ande-

ren Bundeslandes einer Beitragspflicht unterliegen, 

ist der Beitrag zu ermäßigen. 
 

  

 (2) 
1
Die Kammer kann, soweit sie Selbstverwal-

tungsaufgaben erfüllt, für Amtshandlungen, für die Be-

nutzung von Einrichtungen und Gegenständen sowie für 

besondere Leistungen Gebühren erheben und sich Aus-

lagen erstatten lassen. 
2
Die Gebühren regelt die Kam-

mer durch Satzung. 
3
Die Satzung kann auch pauscha-

lierte Auslagensätze bestimmen. 
4
Die Vorschriften des 

Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes gelten 

entsprechend. 

 (2) 
1
Die Kammer erhebt, soweit sie Selbstverwal-

tungsaufgaben erfüllt, Kosten (Gebühren und Auslagen) 

für 

 

1. Amtshandlungen, 
 

2. die Benutzung von Einrichtungen und Gegenstän-
den sowie 

 

3. sonstige Leistungen, die nicht Amtshandlungen 
sind. 
 

2
Die Kammer bestimmt die einzelnen gebühren-

pflichtigen Tatbestände sowie die Höhe der Gebüh-

ren in einer Gebührenordnung. 
3
__________ 

4
Die 

Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungskos-

tengesetzes gelten entsprechend. 

  

 (3) Soweit die Kammer staatliche Aufgaben (§ 9) 

erfüllt, richtet sich die Erhebung von Gebühren und Aus-

lagen nach dem Niedersächsischen Verwaltungskosten-

gesetz. 

 (3) wird (hier) gestrichen (jetzt in § 9 Abs. 1 

Satz 2 enthalten) 

  

 (4) 
1
Die Vollstreckung von Ansprüchen auf Zahlung 

von Beiträgen und Gebühren und auf Erstattung von 

Auslagen richtet sich nach dem Niedersächsischen Ver-

waltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG). 
2
Ein von der 

Kammer gefertigter Auszug aus dem Verzeichnis der 

Zahlungsrückstände ist Vollstreckungsurkunde im Sinne 

des § 2 Abs. 2 Nr. 5 NVwVG. 
3
Der Kostenbeitrag nach 

§ 67 a Abs. 1 Satz 1 NvwVG beträgt 4 Prozent der zu 

vollstreckenden Forderung. 

 (4) 
1
Die Vollstreckung von Verwaltungsakten, die 

zur Zahlung von Beiträgen oder Gebühren oder zur Er-

stattung von Auslagen verpflichten, richtet sich nach 

dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsge-

setz (NVwVG). 
2
__________ 

3
Der Kostenbeitrag nach 

§ 67 a Abs. 1 Satz 1 NVwVG beträgt 4 Prozent der zu 

vollstreckenden Forderung. 

  

  

Zwei ter  Tei l  Zwei ter  Tei l  

Aufgaben Aufgaben 

  

§ 7 § 7 

Selbstverwaltungsaufgaben Selbstverwaltungsaufgaben 

  

 (1) Es ist Aufgabe der Kammer,  (1) Es ist Aufgabe der Kammer, 

  

1. im Einklang mit den Interessen der Allgemeinheit 

gemeinsame berufliche Belange der Kammermit-

glieder zu wahren, 

1. im Einklang mit den Interessen der Allgemeinheit 

gemeinsame berufliche Belange der Kammermit-

glieder wahrzunehmen, 
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 1/1. die Qualitätsentwicklung und -sicherung der Be-

rufsausübung der Kammermitglieder, insbe-

sondere durch die Erarbeitung von Empfehlun-

gen, zu fördern, 

  

2. die Erfüllung der Berufspflichten der Kammermit-

glieder zu überwachen und die Kammermitglieder 

in Fragen der Berufsausübung zu beraten, 

2. die Berufspflichten der Kammermitglieder nach 

Maßgabe dieses Gesetzes zu regeln, deren Er-

füllung durch die Kammermitglieder und die in 

§ 2/1 Abs. 1 Satz 1 genannten Personen zu 

überwachen und die Kammermitglieder in Fragen 

der Berufsausübung zu beraten, 

  

3. die Qualitätsentwicklung und -sicherung im Pfle-

gewesen zu fördern sowie die Fort- und Weiterbil-

dung der Kammermitglieder zu regeln, 

3. __________ die Weiterbildung der Kammermit-

glieder nach Maßgabe dieses Gesetzes zu re-

geln, 

  

4. auf die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

Kammermitgliedern sowie zwischen ihnen und Drit-

ten, die aus der Berufsausübung entstanden sind, 

hinzuwirken, 

4. auf die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

Kammermitgliedern sowie zwischen ihnen und 

freiwillig beigetretenen Personen oder zwischen 

ihnen und Dritten, die aus der Berufsausübung 

entstanden sind, hinzuwirken, 

  

5. in allen den Beruf der Kammermitglieder betreffen-

den Fragen 

5. in allen Angelegenheiten, die die Berufsaus-

übung der Kammermitglieder betreffen, 

  

a) Behörden und Gerichten Gutachten zu erstat-

ten oder Gutachterinnen und Gutachter zu 

benennen und 

a) Behörden und Gerichten Gutachten zu erstat-

ten oder Gutachterinnen und Gutachter zu 

benennen, ____ 

  

b) Behörden bei ihrer Verwaltungstätigkeit und in 

Fragen der Gesetzgebung zu beraten und zu 

unterstützen 

b) Behörden bei ihrer Verwaltungstätigkeit und in 

Fragen der Gesetzgebung zu beraten und zu 

unterstützen, 

  

sowie Dritte in Angelegenheiten, die die Berufs-

ausübung der Kammermitglieder betreffen, zu in-

formieren und zu beraten, 

c) die freiwillig beigetretenen Personen sowie 

Dritte __________ (jetzt im Einleitungssatz) 

zu informieren und zu beraten, 

  

6. den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Erfül-

lung seiner Aufgaben zu unterstützen. 

6. unverändert 

  

 (2) Die Kammer kann zur Wahrung gemeinsamer 

beruflicher Belange der Kammermitglieder mit anderen 

Kammern und mit Verbänden, die gesetzliche Aufgaben 

in der Sozialversicherung oder sonstige berufsspezifi-

sche Belange wahrnehmen, Arbeitsgemeinschaften bil-

den. 

 (2) Die Kammer kann zur Erfüllung ihrer Aufgabe 

nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 __________ mit anderen 

Kammern sowie mit Verbänden, die gesetzliche Aufga-

ben in der Sozialversicherung oder sonstige berufsspezi-

fische Belange wahrnehmen, Arbeitsgemeinschaften bil-

den. 

  

§ 8 § 8 

Ethikkommission Ethikkommission 

  

 (1) 
1
Die Kammer richtet zur Beratung ihrer Mitglie-

der und anderer Stellen in berufsethischen Fragen eine 

Ethikkommission ein. 
2
Die Mitglieder der Ethikkommissi-

 (1) 
1
Die Kammer richtet zur Beratung ihrer Mitglie-

der, ihrer Kammerorgane, der freiwillig beigetretenen 

Personen sowie anderer Stellen in berufsethischen 
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on werden ehrenamtlich tätig; sie sind nicht weisungs-

gebunden. 

Fragen eine Ethikkommission ein. 
1/1

Die Ethikkommis-

sion ist mindestens zur Hälfte mit Frauen zu beset-

zen. 
2
Die Mitglieder der Ethikkommission werden ehren-

amtlich tätig; sie sind nicht weisungsgebunden.
 3

Ein 

Mitglied der Ethikkommission führt ihren Vorsitz. 

  

 (2) Die Kammer regelt durch Satzung  (2) 
1
Die Kammer regelt durch Satzung 

  

  1. das Nähere zu den Aufgaben der Ethikkommission,   1. das Nähere über die Aufgaben der Ethikkommis-

sion, 

  

  2. die Voraussetzungen für deren Tätigkeit,   2. die Voraussetzungen für deren Tätigkeit sowie das 

Verfahren, 

  

  3. deren Zusammensetzung,   3. die Zusammensetzung der Ethikkommission un-

ter Berücksichtigung der Vorgabe des Absat-

zes 1 Satz 1/1, 

  

  4. die Anforderungen an die Sachkunde, die Unab-

hängigkeit und die Pflichten der Mitglieder, 

  4. unverändert 

  

  5. das Verfahren,   5. wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer 2 enthal-

ten) 

  

  6. die Geschäftsführung,   6. unverändert 

  

  7. die Aufgaben des vorsitzenden Mitglieds,   7. die Aufgaben des der Ethikkommission vorsit-

zenden Mitglieds, 

  

  8. die Berichterstattung im Rahmen des Jahresbe-

richts der Kammer, 

  8. wird (hier) gestrichen (jetzt teilweise in Absatz 1 

Satz 1 und Nummer 1 enthalten) 

  

  9. die Kosten des Verfahrens,   9. wird gestrichen 

  

10. die Entschädigung der Mitglieder. 10. unverändert 

  

 
2
Andere für die Ethikkommission wesentliche Fra-

gen kann die Kammer durch Satzung regeln. 

  

§ 9 § 9 

Staatliche Aufgaben Staatliche Aufgaben 

  

 (1) 
1
Der Kammer werden folgende staatliche Auf-

gaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen: 

 (1) wird gestrichen  

  

1. die Erteilung und Aufhebung von Erlaubnissen zum 

Führen von Berufsbezeichnungen nach dem Alten-

pflegegesetz und dem Krankenpflegegesetz sowie 

 

  

2. die Aufgaben der zuständigen Behörde nach den 

bundes- und den landesrechtlichen Rechtsvor-

schriften zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 

2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 

Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt ge-

ändert durch die Richtlinie 2013/55/EU des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 

20. November 2013 (ABl. EU Nr. L 354 S. 132; 

2015 Nr. L 268 S. 35), in Bezug auf die Berufe 

nach dem Altenpflegegesetz, nach dem Kranken-

pflegegesetz und nach dem Fünften Teil dieses 

Gesetzes. 

  
2
Die Kammer deckt die ihr entstehenden Kosten aus der 

Übertragung der Aufgaben nach Satz 1 durch Erhebung 

von Gebühren und Auslagen. 

 

  

 (2) 
1
Die Landesregierung wird ermächtigt, der 

Kammer durch Verordnung weitere die Pflegeberufe be-

treffende Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu über-

tragen. 
2
Hierbei sind Bestimmungen über die Deckung 

der Kosten zu treffen. 

 (2) 
1
Die Landesregierung wird ermächtigt, der 

Kammer durch Verordnung __________ die Pflegeberu-

fe betreffende Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu 

übertragen. 
2
Hierbei sind Bestimmungen über die De-

ckung der Kosten zu treffen. 

  

§ 10 § 10 

Auskunftspflichten gegenüber der Kammer Auskunftspflichten gegenüber der Kammer 

  
 1

Die Kammermitglieder sind verpflichtet, der Kam-

mer die Auskünfte zu erteilen, die sie zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben benötigt. 
2
§ 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 

wird (hier) gestrichen (jetzt in § 3 enthalten) 

  

  

Dr i t te r  Tei l  Dr i t te r  Tei l  

Organe Organe 

  

§ 11 § 11 

Kammerversammlung und Vorstand Kammerversammlung und Vorstand 

  

 (1) Organe der Kammer sind die Kammerver-

sammlung und der Vorstand. 

 (1) unverändert 

  

 (2) Die Mitglieder der Organe werden ehrenamtlich 

tätig. 

 (2) unverändert 

  

 (3) Die Mitglieder der Organe sind über ihre Amts-

zeit hinaus verpflichtet, die ihnen bei der Ausübung ihres 

Amtes bekannt gewordenen Daten über persönliche  

oder wirtschaftliche Verhältnisse der Kammermitglieder 

und Dritter geheim zu halten. 

 (3) 
1
Die Mitglieder der Organe haben über die 

ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit bekannt 

gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 

wahren; dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätig-

keit. 
2
Die Mitglieder der Organe dürfen ihre Kenntnis 

der Angelegenheiten, die nach Satz 1 geheim zu hal-

ten sind, nicht unbefugt verwerten. 
3
Die Sätze 1 

und 2 gelten nicht für Mitteilungen im dienstlichen 

Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind 

oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
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bedürfen. 
4
Die Mitglieder der Organe dürfen ohne 

Genehmigung über Angelegenheiten, über die sie 

nach Satz 1 Verschwiegenheit zu wahren haben, we-

der vor Gericht noch außergerichtlich aussagen  

oder Erklärungen abgeben. 
5
Über die Erteilung der 

Genehmigung entscheidet der Vorstand; im Übrigen 

bleibt § 84 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes (VwVfG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des  

Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(NVwVfG) unberührt. 

  

§ 12 § 12 

Wahl der Mitglieder der Kammerversammlung Wahl der Mitglieder der Kammerversammlung 

  

 (1) 
1
Die Mitglieder der Kammerversammlung wer-

den von den Kammermitgliedern in unmittelbarer, freier, 

gleicher und geheimer Wahl auf fünf Jahre gewählt. 
2
Frauen müssen mindestens 50 Prozent der in jeder 

Wahlgruppe gewählten Mitglieder der Kammerversamm-

lung ausmachen. 

 (1) 
1
Die Mitglieder der Kammerversammlung wer-

den __________ in unmittelbarer, freier, gleicher und 

geheimer Wahl auf fünf Jahre gewählt. 
2
__________ 

3
Gewählt wird durch Briefwahl aufgrund von Listen- 

und Einzelwahlvorschlägen in Wahlgruppen. 

  

 (2) 
1
Die Wahlperiode beginnt mit dem Zusammen-

tritt der Kammerversammlung und endet mit dem Zu-

sammentritt der nächsten Kammerversammlung. 
2
Die 

Wahl der Mitglieder der Kammerversammlung findet frü-

hestens 56 und spätestens 59 Monate nach Beginn der 

Wahlperiode statt; im Fall einer Auflösung ist binnen vier 

Monaten neu zu wählen.
 3

Die Kammerversammlung tritt 

spätestens zwei Monate nach der Wahl zusammen. 

 (2) 
1
Die Wahlperiode beginnt mit dem Zusammen-

tritt der Kammerversammlung und endet mit dem Zu-

sammentritt der nächsten Kammerversammlung. 
2
Die 

Wahl der Mitglieder der Kammerversammlung findet frü-

hestens 56 und spätestens 59 Monate nach Beginn der 

Wahlperiode statt; im Fall einer Auflösung ist binnen vier 

Monaten neu zu wählen.
 3

__________ (jetzt in Ab-

satz 10) 

  

  (2/1) 
1
Für je 1 500 wahlberechtigte Kammermitglie-

der (Bezugsgröße) ist ein Mitglied zur Kammerver-

sammlung zu wählen, insgesamt jedoch höchstens 

60 Mitglieder (Höchstzahl). 
2
Würde bei Zugrundele-

gung der Bezugsgröße nach Satz 1 die Höchstzahl 

nicht eingehalten, so ist die Bezugsgröße so zu er-

höhen, dass die Höchstzahl nicht überschritten wird. 
3
Die Anzahl der in einer Wahlgruppe zur Kam-

merversammlung zu wählenden Mitglieder ergibt 

sich aus der Teilung der Anzahl der in dieser Wahl-

gruppe wahlberechtigten Kammermitglieder durch 

die Bezugsgröße nach Satz 1 oder die erhöhte Be-

zugsgröße nach Satz 2. 
4
Das Ergebnis nach Satz 3 

ist bei einem verbleibenden Bruchteil über 0,5 aufzu-

runden. 
5
In diesem Fall wird die Mitgliederzahl der 

Kammerversammlung auch dann erhöht, wenn die 

Höchstzahl __________ überschritten ist. 

  

 (3) Nicht wahlberechtigt ist,  (3) 
0/1

Wahlberechtigt sind die Kammermitglie-

der. 
1
Nicht wahlberechtigt sind Kammermitglieder,  

  

1. wer infolge Richterspruchs das allgemeine Wahl-

recht nicht besitzt, 

1. denen durch rechtskräftige gerichtliche Ent-

scheidung das Recht aberkannt worden ist, in 
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öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder 

zu stimmen, 

  

2. wem zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten 

eine Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur durch 

einstweilige Anordnung bestellt ist, und zwar auch 

dann, wenn deren oder dessen Aufgabenkreis die 

in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht er-

fasst ist, oder 

2. denen zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten 

eine Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur durch 

einstweilige Anordnung bestellt worden ist, und 

zwar auch dann, wenn der __________ Aufgaben-

kreis der Betreuerin oder des Betreuers die in 

§ 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht er-

fasst ____, oder 

  

3. wer aufgrund einer Anordnung nach § 63 des 

Strafgesetzbuchs in einem psychiatrischen Kran-

kenhaus untergebracht ist. 

3. die aufgrund einer Anordnung nach § 63 des 

Strafgesetzbuchs in einem psychiatrischen Kran-

kenhaus untergebracht sind. 

  

 (4) 
1
Wählbar sind die Kammermitglieder. 

2
Nicht 

wählbar ist, 

 (4) 
1
Wählbar sind die Kammermitglieder. 

2
Nicht 

wählbar sind Kammermitglieder, 

  

1. wer nach Absatz 3 nicht wahlberechtigt ist, 1. die nach Absatz 3 Satz 1 nicht wahlberechtigt 

sind,  

  

2. wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit, öffentli-

che Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öffentli-

chen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt, 

2. die infolge rechtskräftiger Verurteilung die Fä-

higkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte 

aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, verloren ha-

ben oder 

  

  

3. wem die Kammer aufgrund eines Verstoßes gegen 

Berufspflichten oder gegen die Berufsordnung die 

Wählbarkeit entzogen hat oder 

3. wird gestrichen 

  

4. bei der Kammer hauptberuflich beschäftigt ist. 4. die bei der Kammer ____ beschäftigt sind. 

  
3
Verliert ein Mitglied der Kammerversammlung die 

Wählbarkeit, so scheidet es aus der Kammerversamm-

lung aus. 

3
__________ (jetzt im neuen Absatz 11 enthalten) 

  

 (5) 
1
Gewählt wird durch Briefwahl aufgrund von 

Wahlvorschlägen in Wahlgruppen. 
2
Wahlberechtigt und 

wählbar sind 

 (5) 
1
__________ (jetzt neuer Satz 1 des Absat-

zes 2/1) 
2
Nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 sind 

wahlberechtigt und wählbar 

  

1. in der Wahlgruppe 1 die Kammermitglieder, die be-

rechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Altenpflege-

rin“ oder „Altenpfleger“ zu führen, 

1. in der Wahlgruppe 1 die Kammermitglieder nach 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 

  

2. in der Wahlgruppe 2 die Kammermitglieder, die be-

rechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Gesundheits- 

und Krankenpflegerin“ oder „Gesundheits- und 

Krankenpfleger“ zu führen, und 

2. in der Wahlgruppe 2 die Kammermitglieder nach 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 

  

3. in der Wahlgruppe 3 die Kammermitglieder, die be-

rechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Gesundheits- 

3. in der Wahlgruppe 3 die Kammermitglieder nach 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3. 
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und Kinderkrankenpflegerin“ oder „Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger“ zu führen. 

  
3
Wenn die Kammer von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 3 

Gebrauch macht, sind in der Wahlgruppe 4 die Kam-

mermitglieder wahlberechtigt und wählbar, deren Mit-

gliedschaft freiwillig ist.  

3
__________ 

  

 (6) Gehört ein Kammermitglied mehreren Wahl-

gruppen an, so hat es nach Maßgabe der Wahlordnung 

vor der Wahl zu erklären, in welcher Wahlgruppe es 

wahlberechtigt und wählbar sein will.  

 (6) Gehört ein Kammermitglied mehreren Wahl-

gruppen an, so hat es __________ vor der Wahl zu er-

klären, in welcher Wahlgruppe es wahlberechtigt und 

wählbar sein will.  

  

 (7) 
1
Wahlvorschläge können von einzelnen und 

mehreren Kammermitgliedern gemacht werden. 
2
Ein 

Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Be-

werber enthalten. 

 (7) 
1
Jedes Kammermitglied kann für diejenige 

Wahlgruppe, der es nach Absatz 5 Satz 2 oder Ab-

satz 6 angehört, einen Listenwahlvorschlag oder ei-

nen Einzelwahlvorschlag einreichen. 
2
__________. 

3
In Listenwahlvorschlägen sind mindestens zur Hälf-

te Frauen zu benennen. 
4
Jeder Wahlvorschlag muss 

von mindestens 40 Wahlberechtigten unterschrieben 

sein. 

  

 (8) 
1
Jedes wahlberechtigte Kammermitglied hat ei-

ne Stimme. 
2
Gewählt sind die Bewerberinnen und Be-

werber mit den höchsten Stimmenzahlen; bei gleichen 

Stimmenzahlen entscheidet das Los. 
3
In der Wahlord-

nung sind Ausnahmen von Satz 2 zu regeln, soweit es 

erforderlich ist, um das Ziel nach Absatz 1 Satz 2 zu er-

reichen. 

 (8) wird gestrichen 

  

 (9) 
1
Zur Kammerversammlung ist für je 1 500 

wahlberechtigte Kammermitglieder ein Mitglied zu wäh-

len. 
2
Die Höchstzahl beträgt jedoch 60 Mitglieder. 

3
Würde die Höchstzahl überschritten, so ist die Zahl 

nach Satz 1 entsprechend höher. 
4
Verbleibt bei der Tei-

lung der Zahl der wahlberechtigten Kammermitglieder in 

einer Wahlgruppe durch die Zahl nach Satz 1 oder 3 ein 

Bruchteil über 0,5, so wird aufgerundet, auch wenn 

dadurch die Höchstzahl nach Satz 2 überschritten wird. 

 (9) wird (hier) gestrichen (jetzt neuer Absatz 2/1 

Sätze 2 bis 6) 

  

  (10) Die Kammerversammlung tritt spätestens zwei 

Monate nach der Wahl zusammen. 

  

  (11) 
1
Verliert ein Mitglied der Kammerversammlung 

die Wählbarkeit, so scheidet es aus der Kammerver-

sammlung aus. 
2
An seine Stelle tritt ein Ersatzmit-

glied ein; dies gilt auch, wenn ein Mitglied aus einem 

anderen Grund aus der Kammerversammlung aus-

scheidet. 
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§ 13 § 13 

Wahlordnung Wahlordnung 

  

 Das Nähere über die Wahl der Mitglieder der 

Kammerversammlung regelt die Kammer in der Wahl-

ordnung. 

unverändert 

  

 § 13/1 

 Aufgaben der Kammerversammlung 

  

  
1
Die Kammerversammlung beschließt über 

  

 1. die Satzungen der Kammer: 

  

 a) Kammersatzung, 

  

 b) Melde- und Auskunftsordnung, 

  

 c) Haushalts- und Kassenordnung, 

  

 d) Beitragsordnung, 

  

 e) Gebührenordnung, 

  

 f) Satzung für die Ethikkommission, 

  

 g) Wahlordnung, 

  

 h) Berufsordnung, 

  

 i) Weiterbildungsordnung, 

  

 2. ihre Geschäftsordnung, 

  

 3. die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern 

der Kammer in Gremien, 

  

 4. die Feststellung des Haushaltsplans und die Auf-

stellung des Jahresabschlusses, 

  

 5. die Entlastung des Vorstandes, 

  

 6. alle sonstigen Angelegenheiten, die über die lau-

fende Geschäftsführung hinausgehen. 

  

 
2
Die Kammerversammlung wählt die Mitglieder des 

Vorstandes und bestellt die Mitglieder der Ethik-

kommission einschließlich des der Ethikkommission 

vorsitzenden Mitglieds und seiner Stellvertretung. 
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§ 14 § 14 

Bildung von Gruppen Bildung von Gruppen 

  
 1

Mindestens drei Mitglieder der Kammerversamm-

lung können sich zu einer Gruppe zusammenschließen. 
2
Näheres über die Bildung der Gruppen sowie über de-

ren Rechte und Pflichten regelt die Kammersatzung. 

 1
Mindestens drei Mitglieder der Kammerversamm-

lung können sich zu einer Gruppe zusammenschließen. 
2
__________ 

  

 § 14/1 

 Ausschüsse der Kammerversammlung, 

Entsendung in Gremien 

  

  (1) 
1
Die Kammerversammlung kann für bestimmte 

Aufgabengebiete aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden;  

für die Aufgabengebiete nach § 7 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 

sowie für Finanz-, Beitrags- und Kostenangelegen-

heiten hat sie Ausschüsse zu bilden.
 2

__________ 

(jetzt teilweise in Satz 1 enthalten) 
3
Soweit Gruppen ge-

bildet sind, benennt jede Gruppe so viele Mitglieder 

für die Ausschüsse, wie es ihrem Anteil an der 

____Mitgliederzahl der Kammerversammlung ent-

spricht; der Anteil wird nach dem Höchstzahlverfah-

ren errechnet. 
4
Gruppen, die bei der Verteilung der Sit-

ze eines Ausschusses nach Satz 3 unberücksichtigt 

bleiben, können je ein Mitglied mit beratender Stimme in 

den Ausschuss entsenden. 

  

  (2) 
1
Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse der 

Kammerversammlung vor __________. 
2
Der Vorstand 

hat den Ausschüssen die erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. 

  

  (3) Sind in ein Gremium mehrere Vertreterinnen 

oder Vertreter der Kammer zu entsenden, so gilt Ab-

satz 1 Satz 3 entsprechend. 

  

§ 15 § 15 

Sitzungen der Kammerversammlung Sitzungen der Kammerversammlung 

  

 (1) 
1
Die Präsidentin oder der Präsident beruft die 

Sitzungen der Kammerversammlung ein und leitet die 

Verhandlungen. 
2
Eine Sitzung der Kammerversammlung 

ist auf Verlangen der Aufsichtsbehörde oder eines Drit-

tels der Mitglieder der Kammerversammlung einzuberu-

fen. 
3
Zwischen der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

und dem Zusammentritt der neugewählten Kammerver-

sammlung dürfen Sitzungen der Kammerversammlung 

der früheren Wahlperiode nicht mehr stattfinden. 

 (1) 
1
Die Präsidentin oder der Präsident (§ 19 

Abs. 2 Nr. 1) beruft die Sitzungen der Kammerver-

sammlung ein, leitet diese ____, sorgt für die Auf-

rechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht 

aus. 
2
Eine Sitzung der Kammerversammlung ist auf Ver-

langen der Aufsichtsbehörde oder eines Drittels der Mit-

glieder der Kammerversammlung unverzüglich einzu-

berufen. 
3
Zwischen der Bekanntgabe des Wahlergeb-

nisses und dem Zusammentritt der neu gewählten 

Kammerversammlung dürfen Sitzungen der Kam-

merversammlung der vorangegangenen Wahlperiode 

nicht mehr stattfinden. 
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 (2) 
1
Die Kammerversammlung ist beschlussfähig, 

wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend 

sind. 
2
In der Kammersatzung können von Satz 1 abwei-

chende Regelungen getroffen werden.  

 (2) 
1
Soweit die Kammersatzung nicht etwas an-

deres bestimmt, ist die Kammerversammlung be-

schlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglie-

der anwesend sind. 
2
__________ (jetzt in Satz 1 enthal-

ten) 

  

 (3) 
1
Die Beschlüsse der Kammerversammlung 

werden mit Stimmenmehrheit gefasst, soweit nicht in der 

Kammersatzung eine qualifizierte Mehrheit vorgeschrie-

ben ist. 
2
Im Fall der Stimmengleichheit ist ein Antrag ab-

gelehnt. 
3
Beschlüsse, die ausschließlich die Belange der 

Mitglieder nach § 2 Abs. 1 betreffen, sind von den Mit-

gliedern der Kammerversammlung aus den Wahlgrup-

pen nach § 12 Abs. 5 Nrn. 1 bis 3 zu treffen. 

 (3) 
1
Die ____ Kammerversammlung fasst ihre  

Beschlüsse mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lau-

tenden Stimmen, soweit nicht die Kammersatzung  

etwas anderes bestimmt. 
2
Bei ____ Stimmengleichheit 

ist ein Antrag abgelehnt. 
3
__________ 

  

 (4) 
1
Kammermitglieder können an den Sitzungen 

der Kammerversammlung als Zuhörende teilnehmen. 
2
Die Kammerversammlung kann die Teilnahme durch 

Beschluss für einzelne Punkte der Tagesordnung mit der 

Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 

der Kammerversammlung ausschließen. 

 (4) 
1
Kammermitglieder, die nicht Mitglieder der 

Kammerversammlung sind, sowie freiwillig beigetre-

tene Personen können an den Sitzungen der Kam-

merversammlung als Zuhörende teilnehmen, sofern 

die Kammerversammlung nicht zum Schutz der be-

rechtigten Interessen Dritter für einzelne Punkte der 

Tagesordnung Ausnahmen beschließt. 
2
__________ 

(jetzt teilweise in Satz 1 verlagert) 
3
Die Kammerver-

sammlung kann die Teilnahme weiterer Personen als 

Zuhörende zulassen. 

  

  (5) 
1
Die Präsidentin oder der Präsident kann ein 

Mitglied der Kammerversammlung bei ungebührli-

chem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten 

in einer Sitzung von dieser Sitzung ausschließen. 
2
Auf Antrag des ausgeschlossenen Mitglieds der 

Kammerversammlung stellt diese in ihrer nächsten 

Sitzung fest, ob der Ausschluss berechtigt war. 

  

§ 16 § 16 

Aufgaben der Kammerversammlung wird (hier) gestrichen (jetzt § 13/1) 

  

 Die Kammerversammlung beschließt über  

  

1. die Satzungen der Kammer:  

  

a) Kammersatzung,  

  

b) Haushalts- und Kassenordnung,  

  

c) Beitragsordnung,  

  

d) Kostensatzung,  

  

e) Berufsordnung,  

  

f) Weiterbildungsordnung,  
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g) Wahlordnung,  

  

h) Meldeordnung,  

  

i) Satzung für die Ethikkommission,  

  

2. die Geschäftsordnung,  

  

3. die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern 

der Kammer in Gremien, 

 

  

4. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes,  

  

5. die Feststellung des Haushaltsplans,  

  

6. die Entlastung des Vorstandes,  

  

7. alle sonstigen Angelegenheiten, die über die lau-

fende Geschäftsführung hinausgehen. 

 

  

§ 17 § 17 

Genehmigung und Bekanntmachung von Satzungen  

und Beschlüssen 

Genehmigung und Bekanntmachung von Satzungen  

und Beschlüssen 

  

 (1) Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedür-

fen 

 (1) Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedür-

fen 

  

1. Satzungen vor ihrer Ausfertigung und 1. Satzungen vor ihrer Bekanntmachung und 

  

2. Beschlüsse nach § 16 Nr. 5. 2. Beschlüsse nach § 13/1 Nr. 4. 

  

 (2) Satzungen nach diesem Gesetz und Beschlüs-

se nach § 16 sind im Mitteilungsblatt der Kammer be-

kannt zu machen. 

 (2) 
1
Satzungen __________ und Beschlüsse nach 

§ 13/1 sind im Mitteilungsblatt der Kammer oder im In-

ternet bekannt zu machen. 
2
Die Bekanntmachung im 

Internet erfolgt durch Bereitstellung der Satzung  

oder des Beschlusses auf einer in der Kammersat-

zung bestimmten Internetseite der Kammer unter 

Angabe des Bereitstellungstages. 
3
Die Kammer hat 

in ihrem Mitteilungsblatt auf die Internetadresse, un-

ter der die Bereitstellung erfolgt ist, nachrichtlich 

hinzuweisen. 
4
Im Internet bekannt gemachte Sat-

zungen und Beschlüsse sind dort dauerhaft bereit-

zustellen und in der bekannt gemachten Fassung 

durch technische und organisatorische Maßnahmen 

zu sichern. 
5
Die Bereitstellung im Internet darf nur 

auf einer ausschließlich in Verantwortung der Kam-

mer betriebenen Internetseite erfolgen; die Kammer 

darf sich jedoch zur Einrichtung und Pflege dieser 

Internetseite eines Dritten bedienen. 
6
Die Satzung 

oder der Beschluss ist im Internet bekannt gemacht 

mit ihrer oder seiner Bereitstellung nach Satz 2. 
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 (3) Den Kammermitgliedern ist auf Antrag Einsicht 

in den Haushaltsplan, den Jahresbericht und die Jahres-

rechnung zu gewähren. 

 (3) Den Kammermitgliedern ist auf Antrag Einsicht 

in den Haushaltsplan __________ und den Jahresab-

schluss zu gewähren. 

  

§ 18 § 18 

Ausschüsse der Kammerversammlung, 

Entsendung in Gremien 

wird (hier) gestrichen (jetzt § 14/1) 

  

 (1) 
1
Die Kammerversammlung kann für bestimmte 

Arbeitsgebiete aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden. 
2
Für 

alle wichtigen, auf Dauer bestehenden Arbeitsgebiete 

sind ständige Ausschüsse zu bilden. 
3
Soweit Gruppen 

bestehen, sind diese bei der Bildung der Ausschüsse 

gemäß ihren Vorschlägen in dem Maß zu berücksichti-

gen, wie es ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Mitglie-

der der Kammerversammlung entspricht. 
4
Gruppen, die 

bei der Verteilung der Sitze eines Ausschusses nach 

Satz 3 unberücksichtigt bleiben, können je ein Mitglied 

mit beratender Stimme in den Ausschuss entsenden. 

 

  

 (2) 
1
Die Ausschüsse dienen der Wahrung der 

Rechte der Kammerversammlung sowie der Unterstüt-

zung und Beratung des Vorstandes. 
2
Der Vorstand hat 

den Ausschüssen alle geforderten Auskünfte zu erteilen. 

 

  

 (3) Sind in ein Gremium mehrere Vertreterinnen 

oder Vertreter der Kammer zu entsenden, so gilt Ab-

satz 1 Satz 3 entsprechend. 

 

  

 (4) Das Nähere bestimmt die Kammersatzung.  

  

  

§ 19 § 19 

Vorstand Wahl der Mitglieder des Vorstandes 

  

 (1) Die Kammerversammlung wählt für die Dauer 

ihrer Wahlperiode aus ihrer Mitte die Mitglieder des Vor-

standes. 

 (1) unverändert 

  

 (2) Der Vorstand besteht aus  (2) unverändert 

  

1. der Präsidentin oder dem Präsidenten,  

  

2. einem Mitglied, das die Präsidentin oder den Prä-

sidenten vertritt, und 

 

  

3. fünf weiteren Mitgliedern.  

  

  (2/1) Wenn sich nicht genügend Mitglieder der 

Kammerversammlung um die Übernahme eines Vor-

standsamtes bewerben, können auch __________ 
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Kammermitglieder zu Vorstandsmitgliedern gewählt 

werden, die nicht Mitglieder der Kammerversammlung 

sind. 

  

 (3) Dem Vorstand müssen   (3) 
1
Im Vorstand muss jede Wahlgruppe nach 

§ 12 Abs. 5 Satz 2 ____ durch mindestens ein Kam-

mermitglied vertreten sein. 
2
Von den Vorstandsmit-

gliedern nach Absatz 2 Nrn. 1 und 2 muss mindes-

tens ein Mitglied eine Frau sein und von den Vor-

standsmitgliedern nach Absatz 2 Nr. 3 müssen min-

destens zwei Mitglieder Frauen sein. 

  

1. mindestens ein Kammermitglied, das berechtigt ist, 

die Berufsbezeichnung „Altenpflegerin“ oder  

„Altenpfleger“ zu führen,  

1. wird gestrichen  

  

2. mindestens ein Kammermitglied, das berechtigt ist, 

die Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Kran-

kenpflegerin“ oder „Gesundheits- und Krankenpfle-

ger“ zu führen, sowie 

2. wird gestrichen 

  

3. mindestens ein Kammermitglied, das berechtigt ist, 

die Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Kinder-

krankenpflegerin“ oder „Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger“ zu führen, 

3. wird gestrichen 

  

angehören.   

  

 (4) Wenn sich nicht genügend Mitglieder der Kam-

merversammlung zur Übernahme eines Vorstandsamtes 

bereit erklären, kann ein sonstiges Kammermitglied ge-

wählt werden. 

 (4) wird (hier) gestrichen (jetzt Absatz 2/1) 

  

 (5) Als Mitglied des Vorstandes ist nicht wählbar, 

wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung 

über sein Vermögen beschränkt ist.  

 (5) Zum Mitglied des Vorstandes ist ____ wählbar, 

wer nach § 12 Abs. 4 zur Kammerversammlung 

wählbar und nicht infolge gerichtlicher Anordnung in 

der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist.  

  

 (6) 
1
Ist gegen ein Mitglied des Vorstandes wegen 

einer Straftat, die die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentli-

cher Ämter zur Folge haben kann, die öffentliche Klage 

erhoben worden, so übt dieses Mitglied sein Amt bis 

zum Abschluss des Verfahrens nicht aus. 
2
Ist die Er-

laubnis eines Mitglieds des Vorstandes zum Führen der 

Berufsbezeichnung wegen Unzuverlässigkeit aufgeho-

ben worden, so übt dieses Mitglied sein Amt bis zum 

Eintritt der Unanfechtbarkeit der Aufhebung nicht aus. 

 (6) 
1
Ist gegen ein Mitglied des Vorstandes die  

öffentliche Klage wegen einer Straftat erhoben worden, 

die bei einer Verurteilung zu einem Verlust der Fä-

higkeit führen kann, öffentliche Ämter zu bekleiden 

und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, so 

übt dieses Mitglied sein Amt bis zum rechtskräftigen 

Abschluss des Verfahrens nicht aus. 
2
Ist die Erlaubnis 

eines Mitglieds des Vorstandes zum Führen der Berufs-

bezeichnung __________ aufgehoben worden, so übt 

dieses Mitglied sein Amt bis zum Eintritt der Unanfecht-

barkeit der Entscheidung nicht aus. 

  

 (7) 
1
Verliert ein Mitglied des Vorstandes die Wähl-

barkeit, so scheidet es aus dem Vorstand aus. 
2
An seine 

Stelle wird ein neues Mitglied gewählt. 

 (7) 
1
Verliert ein Mitglied des Vorstandes die Wähl-

barkeit nach Absatz 5, so scheidet es aus dem Vor-

stand aus. 
2
An seine Stelle wird ein neues Mitglied ge-
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wählt; dies gilt auch, wenn ein Mitglied aus einem 

anderen Grund aus dem Vorstand ausscheidet. 

  

§ 20 § 20 

Aufgaben des Vorstandes Aufgaben des Vorstandes 

  

 (1) 
1
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte 

der Kammer. 
2
Er bereitet die Beratungen der Kam-

merversammlung vor und führt die von ihr gefassten Be-

schlüsse aus. 

unverändert 

  

 (2) Nach Ende der Wahlperiode der Kammerver-

sammlung führt der Vorstand in seiner bisherigen Beset-

zung die Geschäfte bis zur ersten Sitzung des neu be-

setzten Vorstandes weiter. 

 

  

§ 21 § 21 

Vertretung der Kammer Vertretung der Kammer 

  

 (1) 
1
Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die 

Kammer gerichtlich und außergerichtlich. 
2
Sie oder er 

kann sich im Einzelfall durch ein anderes Vorstandsmit-

glied als das Vorstandsmitglied nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 

vertreten lassen. 

 (1) 
1
Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die 

Kammer gerichtlich und außergerichtlich. 
2
Sie oder er 

kann sich im Einzelfall auch durch ein anderes als das 

in § 19 Abs. 2 Nr. 2 genannte Vorstandsmitglied vertre-

ten lassen. 

  

 (2) Erklärungen, welche die Kammer außerhalb 

des laufenden Geschäftsverkehrs vermögensrechtlich 

verpflichten, müssen von der Präsidentin oder dem Prä-

sidenten oder dem Vorstandsmitglied nach § 19 Abs. 2 

Nr. 2 und einem weiteren Mitglied des Vorstandes 

schriftlich oder in elektronischer Form mit der dauerhaft 

überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur ab-

gegeben werden. 

 (2) 
1
Erklärungen, welche die Kammer __________ 

verpflichten sollen, müssen von der Präsidentin oder 

dem Präsidenten oder von dem Mitglied des Vorstan-

des nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 sowie von einem weiteren 

Mitglied des Vorstandes in schriftlicher Form oder in 

elektronischer Form mit der dauerhaft überprüfbaren 

qualifizierten elektronischen Signatur abgegeben wer-

den. 
2
Satz 1 gilt nicht für die laufende Geschäftsfüh-

rung. 

  

§ 22 § 22 

Sitzungen des Vorstandes Sitzungen des Vorstandes 

  

 (1) 
1
Die Präsidentin oder der Präsident beruft die 

Sitzungen des Vorstandes ein und leitet die Verhandlun-

gen. 
2
Eine Sitzung des Vorstandes ist auf Verlangen ei-

nes Drittels seiner Mitglieder einzuberufen. 

 (1) 
1
Die Präsidentin oder der Präsident beruft die 

Sitzungen des Vorstandes ein und leitet diese ____. 
2
Eine Sitzung des Vorstandes ist auf Verlangen eines 

Drittels seiner Mitglieder unverzüglich einzuberufen. 

  

 (2) § 15 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.  (2) unverändert 
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Vier ter  Tei l  V ier ter  Tei l  

Berufsausübung Berufsausübung 

  

§ 23 § 23 

Berufspflichten, Berufsordnung Berufspflichten____ 

  

 (1) 
1
Die Kammermitglieder sind verpflichtet, ihren 

Beruf gewissenhaft auszuüben, sich beruflich fortzubil-

den und sich über die für die Berufsausübung geltenden 

Bestimmungen zu unterrichten. 
2
Das Nähere und weite-

re Berufspflichten werden in der Berufsordnung geregelt. 
3
Insbesondere können geregelt werden 

 (1) 
1
Die Kammermitglieder sind verpflichtet, ihren 

Beruf gewissenhaft auszuüben __________. 
1/1

Sie ha-

ben dabei insbesondere die Würde und das Selbst-

bestimmungsrecht der Pflegebedürftigen zu respek-

tieren und ihre pflegerischen Leistungen dem allge-

mein anerkannten Stand wissenschaftlicher Er-

kenntnisse entsprechend zu erbringen. 
1/2

Die Kam-

mermitglieder haben sich über die für die Berufsaus-

übung geltenden Bestimmungen zu unterrichten und 

diese zu beachten. 
1/3

Sie haben sich so fortzubilden, 

dass sie mit der beruflichen Entwicklung so weit 

Schritt halten, wie dies für eine sichere und wirksa-

me berufliche Leistung erforderlich ist.
 1/4

Die Kam-

mermitglieder sind verpflichtet, mit anderen Kam-

mermitgliedern sowie mit den Angehörigen anderer 

Berufsgruppen kollegial zusammenzuarbeiten.
 

2
__________ (jetzt teilweise in § 23/1 enthalten) 

3
__________ (jetzt teilweise in den Sätzen 1/2, 1/3 

und 1/4 und in § 23/1 Satz 2 enthalten) 

  

  1. die Einhaltung der Schweigepflicht,  

  

  2. die Einhaltung sonstiger für die Berufsausübung 

geltender Rechtsvorschriften, 

 

  

  3. die gemeinsame Ausübung der Berufstätigkeit und 

das berufliche Verhalten gegenüber anderen Be-

rufsangehörigen, 

 

  

  4. die Zusammenarbeit zwischen Berufsangehörigen 

und Angehörigen anderer Berufe, 

 

  

  5. die Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des Ho-

norars, 

 

  

  6. die Beschäftigung und angemessene Vergütung 

von Vertreterinnen und Vertretern, Assistentinnen 

und Assistenten und sonstigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, 

 

  

  7. die Fort- und Weiterbildung des Personals,  

  

  8. die Teilnahme der Kammermitglieder an Fortbil-

dungsveranstaltungen und Qualitätssicherungs-

maßnahmen, 
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  9. der Umgang mit Daten von Patientinnen und Pati-

enten sowie  

 

  

10. Anforderungen an Kenntnisse und Erfahrungen für 

die Durchführung spezieller pflegerischer Maß-

nahmen und Verfahren. 

 

  

 (2) Die Berufspflichten nach Absatz 1 und der Be-

rufsordnung gelten auch für Personen, die einen Beruf 

nach dem Altenpflegegesetz oder dem Krankenpflege-

gesetz in Niedersachsen nur vorübergehend und gele-

gentlich ausüben.  

 (2) wird (hier) gestrichen (jetzt teilweise im neuen 

§ 2/1 Abs. 2 enthalten) 

  

 § 23/1 

 Berufsordnung, Maßnahmen der Kammer 

  

 
 

(1) 
1
Die Kammer regelt das Nähere zu den Be-

rufspflichten nach § 23 in einer Berufsordnung. 
2
Soweit gesetzliche Vorschriften nicht entgegenste-

hen, kann die Kammer in der Berufsordnung für 

selbständig tätige Kammermitglieder weitere Be-

rufspflichten zur angemessenen und nachprüfbaren 

Vergütung erbrachter Leistungen und zur sachlichen 

berufsbezogenen Information der Pflegebedürftigen 

und ihrer Angehörigen regeln. 

 
 

  (2)
 
Die Kammer kann gegenüber ihren Mitglie-

dern und den in § 2/1 Abs. 1 Satz 1 genannten Per-

sonen die Maßnahmen treffen, die zur Erfüllung von 

deren Berufspflichten erforderlich sind.  

 
 

§ 24 § 24 

Berufsvergehen Berufsvergehen 

  

 (1) 
1
Die Kammer kann Verstöße von Kammermit-

gliedern gegen ihre Berufspflichten ahnden durch  

 (1) 
1
Die Kammer kann Verstöße von Kammermit-

gliedern gegen ihre Berufspflichten (Berufsvergehen) in 

einem Rügeverfahren ahnden ____.  

  

1. Verweis, 1. wird (hier) gestrichen 

  

2. Ordnungsgeld bis 2 500 Euro oder 2. wird (hier) gestrichen 

  

3. Entzug der Wählbarkeit zur Kammerversammlung. 3. wird gestrichen 

  
2
Die Maßnahmen nach Satz 1 Nrn. 2 und 3 können ne-

beneinander verhängt werden.  

1/1
Im Rügeverfahren ist die Verwarnung oder die 

Verhängung eines Ordnungsgeldes bis zu 2 500 Euro 

unter Berücksichtigung der persönlichen und wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Kammermitglieds zu-

lässig. 
2
__________ 

3
Die Kammer kann auch Berufs-

vergehen ahnden, die ehemalige Kammermitglieder 

während ihrer Mitgliedschaft in der Kammer began-

gen haben. 
4
Ein Rügeverfahren findet nicht statt, 

soweit wegen des Berufsvergehens ein Disziplinar-
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verfahren eingeleitet worden ist; die zuständige Dis-

ziplinarbehörde teilt der Kammer das Ergebnis der 

Ermittlungen sowie den Ausgang des Disziplinarver-

fahrens mit. 

  

  (1/1) 
1
Der Bescheid, durch den das Kammer-

mitglied verwarnt oder ein Ordnungsgeld verhängt 

wird, ist schriftlich zu erteilen, zu begründen und 

dem Kammermitglied zuzustellen.
 2

Für Einwendun-

gen gegen den Bescheid ist der Verwaltungsrechts-

weg gegeben. 

  

 (2) Für die Verfolgungsverjährung gelten § 65 des 

Kammergesetzes für die Heilberufe (HKG) und für die 

Tilgung von Eintragungen und die Vernichtung von Un-

terlagen § 66 HKG entsprechend. 

 (2) 
0/1

Im Übrigen gelten für die Durchführung 

des Rügeverfahrens die §§ 61, 74 und 75 des Heilbe-

rufekammergesetzes (HKG) entsprechend. 
1
Für die 

Verfolgungsverjährung gelten § 65 __________ HKG 

und für die Tilgung von Eintragungen und die Vernich-

tung von Unterlagen § 66 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 

und 3 HKG entsprechend. 

  

Fünf ter  Tei l  Fünf ter  Tei l  

Weiterbildung Weiterbildung 

  

§ 25 § 25 

Weiterbildungsbezeichnungen Weiterbildungsbezeichnungen 

  

 (0/1) 
1
Soweit dies im Hinblick auf die wissen-

schaftliche Entwicklung und zur angemessenen pflegeri-

schen Versorgung der Bevölkerung ____ erforderlich ist, 

legt die Kammer in ihrer Weiterbildungsordnung die be-

ruflichen Gebiete fest, in denen durch Weiterbildung 

besondere Kenntnisse erworben werden können. 
2
Die Festlegung ist aufzuheben, wenn die Vorausset-

zungen nach Satz 1 nicht mehr gegeben sind. 
3
In der 

Weiterbildungsordnung werden für die Gebiete nach 

Satz 1 Weiterbildungsbezeichnungen festgelegt. 

  

 (1) Kammermitglieder nach § 2 Abs. 1, die durch 

Weiterbildung besondere Kenntnisse in einem bestimm-

ten beruflichen Gebiet erworben haben, dürfen neben ih-

rer Berufsbezeichnung eine Weiterbildungsbezeichnung 

führen, wenn sie hierfür eine Anerkennung der Kammer 

besitzen.  

 (1) __________ Eine Weiterbildungsbezeichnung 

nach Absatz 0/1 darf nur führen, wer hierfür eine Aner-

kennung durch die Kammer erhalten hat. 

  

 (2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Personen, die   (2) 
1
Abweichend von Absatz 1 dürfen __________ 

  

1. als Staatsangehörige  1. ____ Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaa-

tes des Abkommens __________ über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum __________ oder eines 

durch Abkommen gleichgestellten Staa-

tes__________ 

 

a) eines Mitgliedstaates der Europäischen  

Union,  

 

b) eines Vertragsstaates des Abkommens vom 

2. Mai 1992 über den Europäischen Wirt-
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schaftsraum (BGBl. 1993 II S. 266) oder  

 

c) eines Staates, demgegenüber sich Deutsch-

land und die Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union vertragsrechtlich zur Gleich-

behandlung seiner Staatsangehörigen ver-

pflichtet haben,  

  

oder oder 

  

2. als Staatsangehörige eines Drittstaates wegen be-

sonderer persönlicher Merkmale hinsichtlich der 

Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach 

dem Recht der Europäischen Union gleichzustellen 

sind, und 

2. ____ Staatsangehörige eines Drittstaates, die we-

gen besonderer persönlicher Merkmale hinsichtlich 

der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 

nach dem Recht der Europäischen Union gleichzu-

stellen sind, ____ 

  

ihren Beruf nach dem Altenpflegegesetz oder Kranken-

pflegegesetz nur vorübergehend und gelegentlich in 

Niedersachsen ausüben, im Rahmen des Dienstleis-

tungsverkehrs ohne Anerkennung diejenige Weiterbil-

dungsbezeichnung in der entsprechenden Fassung in 

deutscher Sprache führen, die sie in ihrem Niederlas-

sungsstaat führen dürfen. 

die in einem in Nummer 1 genannten Staat zur Aus-

übung eines Berufs, dessen Bezeichnung durch die 

Weiterbildungsordnung nach Absatz 0/1 geschützt 

ist, rechtmäßig niedergelassen sind, über die für die 

Ausübung des Berufs im Inland erforderlichen 

Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, ihren 

Beruf nur vorübergehend und gelegentlich in Nieder-

sachsen ausüben und nach dem Altenpflegegesetz oder 

Krankenpflegegesetz berechtigt sind, die in § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nrn. 1 bis 3 genannten Berufsbezeichnungen 

zu führen, __________ ohne Anerkennung diejenige 

Weiterbildungsbezeichnung __________ in deutscher 

Sprache führen, die sie in ihrem Niederlassungsstaat 

führen dürfen. 
2
Wenn weder der Beruf noch die Aus-

bildung zu diesem Beruf im Niederlassungsstaat 

reglementiert ist, gilt Satz 1 nur dann, wenn der Be-

ruf in den vergangenen zehn Jahren mindestens ein 

Jahr lang in dem Niederlassungsstaat ausgeübt 

wurde. 

  

 (3) 
1
Die Kammer legt in der Weiterbildungsordnung 

die beruflichen Gebiete fest, in denen im Hinblick auf die 

wissenschaftliche Entwicklung und zur angemessenen 

pflegerischen Versorgung der Bevölkerung Weiterbil-

dungen erforderlich sind. 
2
Die Festlegung ist aufzuhe-

ben, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr 

gegeben sind. 
3
In der Weiterbildungsordnung werden für 

die Gebiete nach Satz 1 Weiterbildungsbezeichnungen 

festgelegt. 

 (3) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 0/1) 

  

§ 26 § 26 

Anerkennung Voraussetzungen, Aufhebung und  

Unwirksamkeit der Anerkennung 

  

 (1) 
1
Eine Anerkennung nach § 25 Abs. 1 erhält auf 

Antrag, wer 

 (1) 
1
Eine Anerkennung nach § 25 Abs. 1 erhält auf 

Antrag, wer 



Niedersächsischer Landtag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/7005 

 

 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/5110 

 

Empfehlungen des Ausschusses für Soziales, Frauen, 

Familie, Gesundheit und Migration 

 

 

 

27 

  

1. eine Weiterbildung an einer nach § 27 zugelasse-

nen Weiterbildungsstätte mit einer Abschlussprü-

fung erfolgreich abgeschlossen hat, 

1. unverändert 

  

 2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht 

hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur 

Ausübung des Berufs ergibt, 

  

 3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Aus-

übung des Berufs ungeeignet ist und 

  

 4. über die für die Ausübung des Berufs erforder-

lichen Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügt. 

  

 
2
Die Abschlussprüfung nach Satz 1 Nr. 1 muss auf dem 

Niveau des Artikels 11 Buchst. c der Richtlinie 

2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 

von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 

2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 

Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geän-

dert durch den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 

der Kommission vom 13. Januar 2016 (ABl. EU 

Nr. L 134 S. 135), liegen. 

  

  (1/1) Eine Anerkennung nach § 25 Abs. 1 erhält 

auf Antrag auch, wer 

  

2. in einem anderen Land die Anerkennung zum Füh-

ren einer Weiterbildungsbezeichnung erhalten hat, 

die einer nach § 25 Abs. 3 geregelten Weiterbil-

dungsbezeichnung entspricht, 

1. in einem anderen Bundesland die Anerkennung 

oder Erlaubnis zum Führen einer Weiterbildungs-

bezeichnung erhalten hat, die einer durch die Wei-

terbildungsordnung nach § 25 Abs. 0/1 ge-

schützten Weiterbildungsbezeichnung entspricht, 

  

3. in einem anderen Land eine gleichwertige Weiter-

bildung erfolgreich abgeschlossen hat oder 

2. in einem anderen Bundesland eine gleichwertige 

Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hat oder 

  

4. aufgrund einer im Ausland erfolgreich abgeschlos-

senen Aus- oder Weiterbildung über eine gleich-

wertige Befähigung verfügt 

3. eine nach dem Niedersächsischen Berufsquali-

fikationsfeststellungsgesetz gleichwertige Befä-

higung besitzt 

  

und sowohl über die für die Ausübung des Berufs erfor-

derlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt als 

auch berechtigt ist, die der Weiterbildung zugrunde lie-

gende Berufsbezeichnung zu führen. ²Die Abschlussprü-

fung nach Satz 1 Nr. 1 muss auf dem Niveau des Arti-

kels 11 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG liegen. 

und die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 

Nrn. 2 bis 4 erfüllt. __________ (jetzt in Absatz 1 

Satz 2) 

  

  (1/2) 
1
Eine Anerkennung nach § 25 Abs. 1 ist 

zurückzunehmen, wenn bei Erteilung der Anerken-

nung eine Voraussetzung nach Absatz 1 oder 1/1 
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nicht vorgelegen hat. 
2
Sie ist zu widerrufen, wenn 

die Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, auch 

in Verbindung mit Absatz 1/1, nicht mehr vorliegt. 
3
Im Übrigen bleiben die §§ 48 und 49 VwVfG in Ver-

bindung mit § 1 Abs. 1 NVwVfG unberührt. 

  

  (1/3) 
1
Die Anerkennung wird unwirksam, wenn die 

Erlaubnis zum Führen der zugrunde liegenden Berufs-

bezeichnung zurückgenommen oder widerrufen wurde. 
2
Dies ____ ist der betroffenen Person schriftlich mitzu-

teilen. 

  

 (2) Soweit für die Weiterbildung nicht die Regelun-

gen des Niedersächsischen Schulgesetzes gelten, trifft 

die Kammer in der Weiterbildungsordnung Regelungen 

über 

 (2) Soweit für die Weiterbildung nicht die Regelun-

gen des Niedersächsischen Schulgesetzes gelten, trifft 

die Kammer in der Weiterbildungsordnung Regelungen 

über 

  

1. die Zugangsvoraussetzungen für die Weiterbildun-

gen, 

1. die Zugangsvoraussetzungen für die Weiterbil-

dung__, 

  

2. Inhalt, Dauer und Ausgestaltung der Weiterbildun-

gen einschließlich der Abschlussprüfung und 

2. Inhalt, Dauer und Ausgestaltung der Weiterbil-

dung__ einschließlich der Abschlussprüfung und 

  

3. die Anrechnung anderer Qualifizierungsmaßnah-

men im Umfang ihrer Gleichwertigkeit. 

3. unverändert 

  

 (3) 
1
Die Anerkennung erlischt, wenn die Erlaubnis 

zum Führen der zugrunde liegenden Berufsbezeichnung 

zurückgenommen oder widerrufen wurde. 
2
Das Erlö-

schen ist der betroffenen Person mitzuteilen. 

 (3) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 1/3) 

  

§ 27 § 27 

Zulassung von Weiterbildungsstätten Zulassung von Weiterbildungsstätten 

  

 (1) Weiterbildungsstätten bedürfen einer Zulassung 

durch die Kammer, soweit sie eine Weiterbildung durch-

führen, die Grundlage für eine Anerkennung nach § 25 

Abs. 1 sein soll. 

 (1) Weiterbildungsstätten bedürfen einer Zulassung 

durch die Kammer, wenn sie ____ Weiterbildungslehr-

gänge durchführen, welche eine Voraussetzung für 

die Anerkennung zum Führen einer durch die Weiter-

bildungsordnung nach § 25 Abs. 0/1 geschützten 

Weiterbildungsbezeichnung schaffen sollen. 

  

 (2) Die Kammer regelt in ihrer Weiterbildungsord-

nung die Voraussetzungen für die Zulassung von Wei-

terbildungsstätten. 

 (2) unverändert 

  

 § 27/1 

 Bescheinigungen für den Dienstleistungsverkehr 

  

  Staatsangehörige nach § 25 Abs. 2 Satz 1, die 

in Niedersachsen 

  

 1. zur Ausübung eines Berufs, dessen Bezeich-

nung durch die Weiterbildungsordnung nach 
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§ 25 Abs. 0/1 geschützt ist, rechtmäßig nieder-

gelassen sind und 

  

 2. berechtigt sind, eine durch die Weiterbildungs-

ordnung nach § 25 Abs. 0/1 geschützte Weiter-

bildungsbezeichnung zu führen, 

  

 erhalten von der Kammer die Bescheinigungen, die 

für eine Meldung im Sinne des Artikels 7 der Richtli-

nie 2005/36/EG in einem anderen, in § 25 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 genannten Staat erforderlich sind. 

  

 § 27/2 

 Zusammenarbeit und Amtshilfe 

  

 
 1

Die Kammer arbeitet in Bezug auf Berufe, de-

ren Bezeichnungen durch die Weiterbildungsord-

nung nach § 25 Abs. 0/1 geschützt sind, mit den zu-

ständigen Behörden der in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

genannten Staaten eng zusammen und leistet diesen 

Amtshilfe. 
2
Sie übermittelt auf Ersuchen der zustän-

digen Behörde eines in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ge-

nannten Staates die Daten, die für die Anerkennung 

einer Weiterbildung oder zur vorübergehenden und 

gelegentlichen Berufsausübung erforderlich sind. 

  

 § 27/3 

 Gegenseitige Unterrichtung 

  

 (1) Die Kammer unterrichtet die zuständige Be-

hörde eines in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 genannten 

Herkunfts- oder Niederlassungsstaates über Sach-

verhalte, die sich auf die Ausübung des Berufs, des-

sen Bezeichnung durch die Weiterbildungsordnung 

nach § 25 Abs. 0/1 geschützt ist, auswirken können, 

insbesondere über berufsbezogene Sanktionen; 

§ 13 b des Niedersächsischen Berufsqualifikations-

feststellungsgesetzes bleibt unberührt. 

  

  (2) Wird die Kammer von der zuständigen Be-

hörde eines in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 genannten 

Aufnahmestaates über einen in Absatz 1 genannten 

Sachverhalt unterrichtet, so prüft sie die Richtigkeit 

des Sachverhaltes, befindet über Art und Umfang 

der durchzuführenden Prüfungen und unterrichtet 

die zuständige Behörde des Aufnahmestaates über 

die Folgerungen, die sie aus dem übermittelten 

Sachverhalt gezogen hat. 
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 § 27/4 

 Beschwerdeverfahren 

  

  (1) Beschwert sich eine Dienstleistungs-

empfängerin oder ein Dienstleistungsempfänger bei 

der Kammer in den Fällen des § 25 Abs. 2 über eine 

in Niedersachsen erbrachte Dienstleistung, so holt 

die Kammer die für das Beschwerdeverfahren erfor-

derlichen Informationen bei der zuständigen Behör-

de des Niederlassungsstaates ein und unterrichtet 

die Empfängerin oder den Empfänger der Dienstleis-

tung über das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens. 

  

  (2) Auf Anforderung der zuständigen Behörde  

eines in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Staates 

übermittelt die Kammer die zur Durchführung eines 

Beschwerdeverfahrens wegen einer dort erbrachten 

Dienstleistung erforderlichen Informationen über 

Personen, die einen Beruf ausüben, dessen Be-

zeichnung durch die Weiterbildungsordnung nach 

§ 25 Abs. 0/1 geschützt ist. 

  

§ 28 § 28 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

  

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer  (1) Ordnungswidrig handelt, wer 

  

1. ohne Anerkennung und ohne sonst dazu berechtigt 

zu sein, eine nach § 25 in der Weiterbildungsord-

nung geregelte Weiterbildungsbezeichnung führt 

oder 

1. ohne Anerkennung und ohne sonstige Berechti-

gung eine durch die Weiterbildungsordnung nach 

§ 25 Abs. 0/1 geschützte Weiterbildungsbezeich-

nung führt oder 

  

2. ohne Zulassung nach § 27 eine Weiterbildungsstät-

te betreibt. 

2. unverändert 

  

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann von der Kammer 

mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro geahndet werden. 

 (2) unverändert 

  

§ 29 § 29 

Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften für den Fünften Teil 

  

 (1) Nach dem Niedersächsischen Gesundheits-

fachberufegesetz vor dem [Datum einsetzen wie Arti-

kel 3 Satz 1] erteilte oder weitergeltende Erlaubnisse 

zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung gelten als 

Anerkennungen nach § 25 Abs. 1 weiter. 

 (1) Nach dem Niedersächsischen Gesundheits-

fachberufegesetz vor dem 1. Januar 2019 erteilte oder 

weitergeltende Erlaubnisse zum Führen einer Weiterbil-

dungsbezeichnung gelten als Anerkennungen nach § 25 

Abs. 1 weiter. 

  

 (2) 
1
Nach dem Niedersächsischen Gesundheits-

fachberufegesetz vor dem [Datum einsetzen wie Arti-

kel 3 Satz 1] erteilte oder weitergeltende staatliche An-

erkennungen von Weiterbildungsstätten gelten als Zu-

lassungen nach § 27 weiter. 
2
Sie sind zu widerrufen, 

wenn Weiterbildungen durchgeführt werden, ohne dass 

 (2) 
1
Nach dem Niedersächsischen Gesundheits-

fachberufegesetz vor dem 1. Januar 2019 erteilte oder 

weitergeltende staatliche Anerkennungen von Weiterbil-

dungsstätten gelten als Zulassungen nach § 27 weiter. 
2
Sie sind zu widerrufen, wenn Weiterbildungen durchge-

führt werden, ohne dass die nach § 27 Abs. 2 in der 
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die nach § 27 Abs. 2 in der Weiterbildungsordnung ge-

regelten Anforderungen erfüllt werden. 

Weiterbildungsordnung geregelten Anforderungen erfüllt 

werden. 

  

 (3) 
1
Wird eine Weiterbildung vor dem 1. Januar 

2019 an einer nach § 3 des Niedersächsischen  

Gesundheitsfachberufegesetzes anerkannten Wei-

terbildungsstätte begonnen, so kann sie nach den 

vor dem 1. Januar 2019 geltenden Rechtsvorschrif-

ten abgeschlossen werden. 
2
Wird sie mit einer staat-

lichen Prüfung erfolgreich abgeschlossen, so gilt 

dies als abgeschlossene Weiterbildung nach § 26 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. 

  

  

Sechster  Tei l  Sechster  Tei l  

Datenverarbeitung, Auskunftspflichten, Aufsicht Meldungen an andere Behörden, Aufsicht 

  

§ 30 § 30 

Meldungen an andere Behörden Meldungen an andere Behörden 

  

 (1) Die Kammer übermittelt den unteren Gesund-

heitsbehörden zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behör-

den im Rahmen des Katastrophenschutzes halbjährlich 

ein Verzeichnis der Kammermitglieder, das folgende 

Angaben enthält: 

 (1) Die Kammer übermittelt den unteren Gesund-

heitsbehörden zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behör-

den im Rahmen des Katastrophenschutzes halbjährlich 

ein Verzeichnis der Kammermitglieder, das folgende 

Angaben enthält: 

  

1. Name und Vorname, 1. Vor- und Familiennamen, 

  

2. Geburtsjahr, 2. unverändert 

  

3. Dienst- und Privatanschrift, 3. unverändert 

  

4. dienstliche und private Telefonnummer, Telefax-

nummer und E-Mail-Adresse, 

4. unverändert 

  

5. Berufs- und Weiterbildungsbezeichnung. 5. Berufs- und Weiterbildungsbezeichnungen. 

  

 (2) Die Kammer hat der Aufsichtsbehörde und den 

Gesundheitsbehörden auf Verlangen Auskunft über die 

ihr vorliegenden statistischen Daten zu erteilen.  

 (2) unverändert  

  

  (3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften des 

Niedersächsischen Datenschutzgesetzes unberührt. 

  

§ 31 § 31 

Aufsicht Aufsicht 

  

 (1) 
1
Die Kammer unterliegt der Rechtsaufsicht und 

bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben der Fachaufsicht 

der Aufsichtsbehörde. 
2
Die Aufsichtsbehörde hat die 

Kammer bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt-

zen. 

 (1) 
1
Die Kammer unterliegt der Rechtsaufsicht und 

bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben der Fachaufsicht 

__________. 
1/1

Die Aufsichtsbehörde hat darüber zu 

wachen, dass die Kammer ihre Tätigkeit im Rahmen 

ihres Aufgabenbereichs, im Einklang mit den gesetz-

lichen und satzungsrechtlichen Vorschriften und auf 
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der Grundlage eines geordneten Finanzwesens aus-

übt. 
2
Die Aufsichtsbehörde hat die Kammer bei der Er-

füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

  

 (2) 
1
Die Kammer erstattet der Aufsichtsbehörde 

jährlich einen Bericht über das abgelaufene Geschäfts-

jahr. 
2
Sie legt der Aufsichtsbehörde den Haushaltsplan 

und die Jahresrechnung jeweils unverzüglich nach deren 

Feststellung vor.  

 (2) wird (hier) gestrichen (jetzt neuer Absatz 4) 

  

  (3)
1
Die Aufsichtsbehörde kann von der Kammer je-

derzeit Auskünfte und Berichte über deren Angelegen-

heiten verlangen. 
2
Sie kann auch die Vorlage von Akten 

und sonstigen Unterlagen verlangen oder diese an Ort 

und Stelle einsehen. 

  

  (4) Die Kammer legt der Aufsichtsbehörde jeweils 

unverzüglich den Haushaltsplan nach dessen Feststel-

lung und den Jahresabschluss nach dessen Aufstel-

lung vor.  

  

  (5) Beschlüsse und andere Maßnahmen der Kam-

mer, die der Genehmigung bedürfen, werden erst mit 

der Genehmigung wirksam. 

  

  (6) 
1
Zu den Sitzungen der Kammerversammlung ist 

die Aufsichtsbehörde rechtzeitig einzuladen. 
2
Ihrer Ver-

treterin oder ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort 

zu erteilen. 

  

§ 32 § 32 

Durchführung der Aufsicht Durchführung der Aufsicht 

  

 (1) 
1
Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit von der 

Kammer Aufschluss über deren Angelegenheiten, ins-

besondere Auskünfte und Berichte, verlangen. 
2
Sie kann 

auch die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen 

verlangen oder diese an Ort und Stelle einsehen. 

 (1) wird (hier) gestrichen (jetzt § 31 Abs. 3) 

  

 (2) 
1
Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse und 

andere Maßnahmen der Kammer beanstanden, wenn 

diese das Gesetz oder Satzungen der Kammer verlet-

zen. 
2
Im Rahmen ihrer Fachaufsicht stellt die Aufsichts-

behörde darüber hinaus auch Zweckmäßigkeitserwä-

gungen an. 
3
Beanstandete Maßnahmen dürfen nicht 

vollzogen werden. 
4
Die Aufsichtsbehörde kann verlan-

gen, dass bereits getroffene Maßnahmen rückgängig 

gemacht werden. 

 (2) 
1
Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse und 

andere Maßnahmen der Kammer beanstanden, wenn 

diese das Gesetz oder Satzungen der Kammer verlet-

zen. 
2
__________ 

3
Beanstandete Maßnahmen dürfen 

nicht vollzogen werden. 
4
Die Aufsichtsbehörde kann ver-

langen, dass bereits getroffene Maßnahmen rückgängig 

gemacht werden. 

  

 (3) 
1
Erfüllt die Kammer die ihr obliegenden Pflich-

ten und Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbehörde 

anordnen, dass die Kammer innerhalb einer bestimmten 

Frist das Erforderliche veranlasst. 
2
Kommt die Kammer 

 (3) 
1
Erfüllt die Kammer die ihr obliegenden Pflich-

ten und Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbehörde 

anordnen, dass die Kammer innerhalb einer bestimmten 

Frist das Erforderliche veranlasst. 
2
Kommt die Kammer 
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der Anordnung nicht innerhalb der Frist nach, so kann 

die Aufsichtsbehörde die Anordnung anstelle und auf 

Kosten der Kammer selbst durchführen oder durch eine 

andere Person durchführen lassen. 
3
Wenn und solange 

der geordnete Gang der Verwaltung der Kammer nicht 

gewährleistet ist und die sonstigen Aufsichtsbefugnisse 

zur Abhilfe nicht ausreichen, kann die Aufsichtsbehörde 

eine Person bestellen, die einzelne oder alle Aufgaben 

der Kammer oder eines Kammerorgans auf Kosten der 

Kammer wahrnimmt. 

der Anordnung nicht innerhalb der Frist nach, so kann 

die Aufsichtsbehörde die Anordnung anstelle und auf 

Kosten der Kammer selbst durchführen oder durch eine 

andere Person durchführen lassen. 
3
Wenn und solange 

eine ordnungsgemäße Geschäftsführung der Kam-

mer nicht gewährleistet ist und die sonstigen Aufsichts-

befugnisse zur Abhilfe nicht ausreichen, kann die Auf-

sichtsbehörde eine Person bestellen, die einzelne oder 

alle Aufgaben der Kammer oder eines Kammerorgans 

auf Kosten der Kammer wahrnimmt. 

  

 (4) Beschlüsse und andere Maßnahmen der Kam-

mer, die der Genehmigung bedürfen, werden erst mit 

der Genehmigung wirksam. 

 (4) wird (hier) gestrichen (jetzt neuer § 31 Abs. 5) 

  

 (5) 
1
Zu den Sitzungen der Kammerversammlung ist 

die Aufsichtsbehörde rechtzeitig einzuladen. 
2
Ihrer Ver-

treterin oder ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort 

zu erteilen. 

 (5) wird (hier) gestrichen (jetzt § 31 Abs. 6) 

  

  

S iebenter  Tei l  S iebenter  Tei l  

Herstellung der Handlungsfähigkeit der Kammer Übergangsvorschriften zur Herstellung der  

Handlungsfähigkeit der Kammer 

  

§ 33 § 33 

Bildung des Errichtungsausschusses Vorläufige Organe der Kammer 

  

  (0/1) 
1
Die Geschäfte der Kammer werden bis 

zum erstmaligen Zusammentritt der Kammerver-

sammlung von einem Errichtungsausschuss und 

dessen Vorstand als vorläufige Organe der Kammer 

nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften ge-

führt. 
2
Mit dem erstmaligen Zusammentritt der 

Kammerversammlung sind die vorläufigen Organe 

aufgelöst. 

  

 (1) 
1
Die Aufsichtsbehörde bildet innerhalb von 

sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes den 

Errichtungsausschuss, der aus mindestens 10 und 

höchstens 20 Mitgliedern besteht. 
2
Sie bestellt die Mit-

glieder, von denen  

 (1) 
1
Die Aufsichtsbehörde bestellt innerhalb von 

drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 

__________ 20 Kammermitglieder zu Mitgliedern des 

Errichtungsausschusses __________. 
2
Dem Errich-

tungsausschuss müssen mindestens  

  

1. mindestens drei Kammermitglieder sind, die be-

rechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Altenpflege-

rin“ oder „Altenpfleger“ zu führen, 

1. ____ sechs Kammermitglieder nach § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 __________, 

  

2. mindestens vier Kammermitglieder sind, die be-

rechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Gesundheits- 

und Krankenpflegerin“ oder „Gesundheits- und 

Krankenpfleger“ zu führen, und 

2. ____ acht Kammermitglieder nach § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 __________ und 
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3. mindestens eines Kammermitglied ist, das berech-

tigt ist, die Berufsbezeichnung „Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin“ oder „Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger“ zu führen. 

3. ____ zwei Kammermitglieder nach § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 __________ 

  

3
Hierbei sollen Vorschläge aus dem Kreis der in Nieder-

sachsen bestehenden Berufs- und Fachverbände der 

Pflegeberufe berücksichtigt werden. 

angehören. 
3
Die Aufsichtsbehörde soll_ Vorschläge 

__________ der in Niedersachsen bestehenden Berufs- 

und Fachverbände der Pflegeberufe berücksichtigen 

____. 
4
Sie bestellt für jedes Mitglied ein stellvertre-

tendes Mitglied; Satz 2 gilt entsprechend. 

  

 (2) Die Amtszeit des Errichtungsausschusses en-

det mit der Konstituierung der Kammerversammlung 

nach der ersten Wahl ihrer Mitglieder. 

 (2) wird (hier) gestrichen (jetzt in Absatz 0/1 

Satz 2 enthalten) 

  

  (3) 
1
Der Errichtungsausschuss wählt aus seiner 

Mitte die Mitglieder seines Vorstandes. 
2
Der Vorstand 

des Errichtungsausschusses besteht aus einer oder 

einem Vorsitzenden, einer oder einem stellvertretenden 

Vorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern. 
3
Im Vor-

stand des Errichtungsausschusses soll jede Wahl-

gruppe_ nach § 12 Abs. 5 Satz 2 durch mindestens ein 

Kammermitglied vertreten sein.  

  

§ 34 § 34 

Stellung und Aufgaben des Errichtungsausschusses  

und seiner Mitglieder 

__________ Aufgaben des Errichtungsausschusses, 

Verfahren __________ 

  

 (1)
 1

Der Errichtungsausschuss hat die Stellung der 

Kammerversammlung. 
2
Der Errichtungsausschuss gibt 

sich eine Geschäftsordnung. 

 (1)
 
wird (hier) gestrichen (Satz 1 jetzt in Absatz 3, 

Satz 2 jetzt in Absatz 4 Satz 3 enthalten) 

  

 (2) 
1
Der Errichtungsausschuss wählt aus seiner 

Mitte die Mitglieder eines Vorstandes, der die Stellung 

des Vorstandes der Kammer hat. 
2
Gewählt werden eine 

Vorsitzende oder ein Vorsitzender, eine stellvertretende 

Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender und 

drei weitere Mitglieder. 
3
Im Vorstand sollen die Wahl-

gruppen nach § 12 Abs. 5 Satz 2 vertreten sein. 
4
Die 

oder der Vorsitzende hat die Stellung der Präsidentin 

oder des Präsidenten der Kammer.  

 (2) wird (hier) gestrichen (Sätze 1 bis 3 jetzt in 

§ 33 Abs. 3 enthalten, Satz 4 in § 35 enthalten)  

  

 (3) 
1
Aufgabe des Errichtungsausschusses ist es, 

gemeinsam mit dem Vorstand nach Absatz 2 die Wahl 

der Mitglieder der Kammerversammlung innerhalb von 

zwölf Monaten nach der Bestellung seiner Mitglieder 

durchzuführen sowie die Grundlagen für die Tätigkeit der 

Kammer zu schaffen. 
2
Der Errichtungsausschuss be-

schließt die Kammersatzung, die Haushalts- und Kas-

senordnung, die Beitragsordnung, die Kostensatzung, 

die Meldeordnung und die Wahlordnung. 
3
Die Satzun-

gen sind von der oder dem Vorsitzenden auszufertigen 

und von der Aufsichtsbehörde im Niedersächsischen 

 (3) 
1
__________ (jetzt § 35 Sätze 1 und 2) 

2
Der Er-

richtungsausschuss beschließt die Kammersatzung so-

wie die Melde- und Auskunftsordnung, die Haushalts- 

und Kassenordnung, die Beitragsordnung, die Gebüh-

renordnung und die Wahlordnung der Kammer. 
3
__________ (jetzt § 35 Sätze 4 und 5) 

4
Er stellt den 

Haushaltsplan fest, den Jahresabschluss auf und 

entlastet den Vorstand. 
5
Der Errichtungsausschuss 

beschließt über alle sonstigen Angelegenheiten, die 

über die laufende Geschäftsführung seines Vorstan-

des hinausgehen. 
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Ministerialblatt bekannt zu machen. 

  

  (4) 
1
Für den Errichtungsausschuss

 
gelten § 5 

Abs. 2, § 11 Abs. 2 und 3 sowie § 15 Abs. 1 Sät-

ze 1 und 2, Abs. 2, 3 und 5 entsprechend. 
2
Die Sit-

zungen des Errichtungsausschusses sind nicht öf-

fentlich. 
3
Der Errichtungsausschuss gibt sich eine Ge-

schäftsordnung. 

  

 § 35 

 Aufgaben des Vorstandes des Errichtungsaus-

schusses, Verfahren 

  

 
 1

Der Vorstand des Errichtungsausschusses hat 

die Aufgabe, die Kammermitglieder zu erfassen und 

in ein Wählerverzeichnis für die erstmalige Wahl zur 

Kammerversammlung aufzunehmen. 
2
Er führt die 

erstmalige Wahl der Mitglieder der Kammerversamm-

lung nach § 12 und auf der Grundlage der vom Er-

richtungsausschuss beschlossenen Wahlordnung 

innerhalb von zwölf Monaten nach der Bestellung der 

Mitglieder des Errichtungsausschusses durch. 
3
Für 

den Vorstand des Errichtungsausschusses gelten 

§ 11 Abs. 2 und 3, § 20 Abs. 1 sowie die §§ 21 und 22 

entsprechend. 
4
Die oder der Vorsitzende fertigt die 

vom Errichtungsausschuss beschlossenen Satzun-

gen aus. 
5
Diese werden nach ihrer Genehmigung 

durch die Aufsichtsbehörde von dieser im Niedersäch-

sischen Ministerialblatt bekannt gemacht. 

  

 § 36 

 Besondere Melde- und Auskunftspflichten  

  

  (1) 1
Die Kammermitglieder nach § 2 Abs. 1 

übermitteln der Kammer während der Geschäftsfüh-

rung der vorläufigen Organe folgende Angaben und 

Unterlagen: 

  

 1. Vor- und Familiennamen, 

  

 2. frühere Namen, 

  

 3. Geburtsdatum, 

  

 4. Geschlecht, 

  

 5. Dienst- und Privatanschrift, 

  

 6. Berufsbezeichnungen sowie 

  

 7. Nachweise der Erlaubnisse zum Führen der Be-

rufsbezeichnungen. 
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2
§ 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 

  

  (2) 
1
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und 

sonstige Arbeitgeber von Kammermitgliedern, die 

dort ihren Beruf ausüben (§ 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2), 

sind verpflichtet, der Kammer auf Anforderung des 

Vorstandes des Errichtungsausschusses die in Ab-

satz 1 Nrn. 1 bis 6 genannten Daten zur Erfassung 

der Kammermitglieder zu übermitteln. 
2
Der nach 

Satz 1 meldepflichtige Arbeitgeber teilt dem Kam-

mermitglied Inhalt und Empfänger der übermittelten 

Daten mit. 
3
§ 3 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe entspre-

chend, dass ein Zwangsgeld bis zu 50 000 Euro 

festgesetzt werden kann. 

  

  (3) 
1
Der Errichtungsausschuss regelt das Nähe-

re zum Verfahren der Übermittlung von Daten und 

Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 in der Melde- 

und Auskunftsordnung. 
2
Der Vorstand des Errich-

tungsausschusses weist die Kammermitglieder so-

wie die meldepflichtigen Arbeitgeber in geeigneter 

Form auf deren Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 

hin. 

  

  (4) Im Übrigen bleibt für die weitere Verarbei-

tung der nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen Da-

ten das Niedersächsische Datenschutzgesetz unbe-

rührt. 

  

  

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen  

Gesundheitsfachberufegesetzes 

Änderung des Niedersächsischen  

Gesundheitsfachberufegesetzes 

  

 Das Niedersächsische Gesundheitsfachberufe-

gesetz vom 20. Februar 2009 (Nds. GVBl. S. 25), zuletzt 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezem-

ber 2014 (Nds. GVBl. S. 475), wird wie folgt geändert: 

 Das Niedersächsische Gesundheitsfachberufe-

gesetz vom 15. September 2016 (Nds. GVBl. S. 208) 

__________ wird wie folgt geändert: 

  

 0/1. In der Überschrift werden die Worte „und Fort-

bildung“ gestrichen. 

  

1. In § 7 Abs. 1 werden nach dem Wort „Gesundheits-

fachberufen“ ein Komma und die Worte „die nicht 

dem Kammergesetz für die Pflegeberufe unterlie-

gen,“ eingefügt. 

1. In § 1 Abs. 1 werden nach dem Wort „Gesundheits-

fachberufen“ ein Komma und die Worte „die nicht 

dem Kammergesetz für die Heilberufe in der 

Pflege unterliegen,“ eingefügt. 

  

2. Der Vierte Teil wird gestrichen. 2. § 8 wird gestrichen. 

  

3. Der bisherige Fünfte Teil wird Vierter Teil. 3. wird gestrichen 

  

  



Niedersächsischer Landtag – 17. Wahlperiode Drucksache 17/7005 

 

 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 17/5110 

 

Empfehlungen des Ausschusses für Soziales, Frauen, 

Familie, Gesundheit und Migration 

 

 

 

37 

Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  
 1

Dieses Gesetz tritt am [Datum einsetzen] in Kraft. 
2
Abweichend von Satz 1 treten Artikel 1 § 2 Abs. 3, § 9, 

§ 12 Abs. 5 Satz 3 und Fünfter Teil sowie Artikel 2 Nr. 1 

am [Datum einsetzen: zwei Jahre nach dem Tag nach 

Satz 1] in Kraft. 

 1
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

2
Abweichend von Satz 1 treten Artikel 1 § 2/2, ____, 

__________ und Fünfter Teil sowie Artikel 2 Nr. 1 am 

1. Januar 2019 in Kraft. 

  

 

(Ausgegeben am 06.12.2016) 
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